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1. Anlass und Ziel 

Zum 01. Januar 2020 ist der Landkreis Holzminden als drittes Mitglied dem Zweckverband 
Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) beigetreten. Mit dieser Erweiterung des Ver-
bundgebietes geht einher, die bisher eigenständigen Nahverkehrspläne (NVP) des ZVSN 
und des Landkreises Holzminden zu einem gemeinsamen NVP zusammenzuführen. Dabei 
sollen die Grundaussagen der jeweiligen NVP aus den Jahren 2016 bzw. 2017 gefestigt und 
harmonisiert werden. Die in der Laufzeit der jeweiligen NVP umgesetzten Maßnahmen so-
wie die veränderten Rahmenbedingungen (z. B. die aktualisierte Fassung des Niedersächsi-
schen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) oder relevante raumstrukturelle Entwicklungen) sind 
bei der Aktualisierung des NVP von Bedeutung.   

Der NVP legt im Rahmen von entwickelten Qualitätsstandards fest, welche Anforderungen 
an Infrastruktur und Mobilitätsangebote bestehen und wie diese an künftige Herausforde-
rungen angepasst und weiterentwickelt werden können. 

Der NVP dient insbesondere als Steuerungsinstrument des Aufgabenträgers für die Ausge-
staltung und Berücksichtigung einer integrierten öffentlichen Verkehrsbedienung. Zudem 
gilt er für die Genehmigungsbehörde als Rahmen bei der Erteilung von Liniengenehmigun-
gen. So können bspw. eigenwirtschaftliche Anträge, die dem NVP und dem hier definierten 
ÖPNV-Angebot in Quantität und Qualität nicht entsprechen, von der Genehmigungsbehörde 
zurückgewiesen werden (§ 13 Abs. 2a Satz 1 PBefG). Ebenfalls sind Genehmigungen zu versa-
gen, wenn der beantragte (eigenwirtschaftliche) Verkehr ein ausschließliches Bedienungs-
recht verletzt, welches aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gewährt wurde. 

Um das öffentliche Mobilitätsangebot in den drei Landkreisen insbesondere im Bereich des 
regionalen Buspersonennahverkehrs kontinuierlich zu verbessern, werden die Zuschnitte 
der einzelnen Teilnetze geprüft, ggf. angepasst und Handlungsempfehlungen zur Verbesse-
rung des ÖPNV-Angebots für die jeweiligen Teilnetze aufgezeigt. Aufbauend auf dem Pla-
nungsansatz des vorangegangenen Nahverkehrsplanes, starke ÖPNV-Korridore mit verdich-
tetem Angebot und einer auf diese Korridore ausgerichtete Flächenerschließung zu etablie-
ren, werden Maßnahmen für die bedeutsamen Schnittstellen der Netzebenen bzw. für die 
Verknüpfungspunkte weiterentwickelt. Daneben werden Handlungsempfehlungen und 
Maßnahmen zu den Themenfeldern Tarif, Vertrieb und Kommunikation mit dem vorliegen-
den NVP dargestellt.  

Die Bearbeitung des NVP erfolgt gemeinsam durch die Geschäftsstelle des ZVSN und dem 
Planungsbüro plan:mobil, Verkehrskonzepte & Mobilitätsplanung, Kassel, in Abstimmung 
mit den Landkreisen Göttingen, Northeim und Holzminden sowie unter Mitwirkung und Be-
teiligung der Verkehrsunternehmen, der Städte und Gemeinden im Raum Südniedersachsen 
sowie der benachbarten Aufgabenträger. Dadurch konnten die Interessen der Beteiligten 
schon frühzeitig bei der Bearbeitung des vorliegenden NVP berücksichtigt werden. 

Der Entwurf des Nahverkehrsplanes wurde im _______ den gemäß §6 NNVG zu beteiligen-
den Institutionen mit der Bitte um Stellungnahme vorgelegt. Insgesamt wurden _____ Stel-
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lungnahmen und Anregungen von ___ Institutionen zum NVP-Entwurf abgegeben; alle An-
regungen wurden bewertet und sind dementsprechend bei der Fertigstellung des NVP be-
rücksichtigt worden. 
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2. Gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

EU-Verordnung 1370/2007 

Das Europäische Parlament und der Rat haben am 23.10.2007 die Verordnung (EG) 1370/2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) 1191/69 und (EWG) 1107/70 beschlossen. Sie ist am 03.12.2009 in Kraft 
getreten und gilt ab diesem Zeitpunkt unmittelbar in jedem EU-Mitgliedsstaat. 

Die Verordnung enthält neben beihilferechtlichen Anforderungen an die Finanzierung von 
Verkehrsdiensten auch Regelungen über die Vergabe. Ziel der EU-Verordnung 1370 ist, unter 
ökonomischer Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel die Voraussetzung und ei-
nen Wettbewerbsrahmen für einen qualitativ und quantitativ verbesserten ÖPNV zu schaf-
fen. 

Für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen aufgrund eines Öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags (ÖDA) oder einer allgemeinen Vorschrift dürfen den Betreibern an-
gemessene Ausgleichsleistungen gewährt werden. Mit dem ÖDA kann der Aufgabenträger 
ein Verkehrsangebot durch eine Vergabe an einen Betreiber öffentlicher Personenverkehrs-
dienste sicherstellen. Der ÖDA enthält die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung des Betrei-
bers, bestimmte öffentliche Personenverkehrsdienste in einem Umfang oder einer Qualität 
oder unter Bedingungen zu erbringen, die er aus eigenunternehmerischem Antrieb nicht be-
reit wäre zu betreiben. 

Die Erbringung von Linienverkehren bedarf der Genehmigung nach dem Personenbeförde-
rungsgesetz (PBefG), die von einer Genehmigungsbehörde1 erteilt wird. Das PBefG bestimmt 
den Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre, die auf Unternehmerinitiative beruhen. Die 
Vergabe öffentlicher Personenverkehrsdienste ist aufgrund dieses Vorrangs eigenwirtschaft-
licher Verkehrsleistungen nachrangig. Sie ist damit beschränkt auf Sachverhalte, bei denen 
eigenwirtschaftliche Verkehrsangebote hinter der vom Aufgabenträger geforderten ausrei-
chenden Verkehrsbedienung, die er im Vorfeld einer beabsichtigten Vergabe eines ÖDA 
vorab bekannt gemacht hat, zurückbleiben. Die Anforderungen an eine ausreichende Ver-
kehrsbedienung definiert der Aufgabenträger in seinem NVP. 

Personenbeförderungsgesetz  

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) beschreibt die nationalen rechtlichen Grundlagen 
für die unternehmerische Betätigung im ÖPNV sowie für das Genehmigungsverfahren. Es 
legt den Ordnungsrahmen für den ÖPNV fest. Das PBefG wurde zum 01.01.2013 im Kontext 
mit der EU-Verordnung 1370/2007 novelliert. 

 
1  Von der Landesregierung bestimmte Behörde, die zuständig für die Genehmigung von Straßenbahn-, Obus- 

und Linienverkehren ist, in deren Bezirk der Verkehr ausschließlich betrieben werden soll, bzw. bei einem 
Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen, in deren Bezirk der Unternehmer seinen Sitz oder seine Nieder-
lassung im Sinne des Handelsrechts hat (vgl. § 11 PBefG). 
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Gemäß den Festlegungen in der zum 1. Januar 2013 in Kraft getretenen Novelle des PBefG 
bildet der NVP den Rahmen für die Entwicklung des ÖPNV. In § 8 Abs. 3 PBefG wird als Ziel-
setzung des ÖPNV eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen 
definiert:  

ăF¿r die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevºlkerung mit Verkehrsleis-
tungen im öffentlichen Personennahverkehr sind die von den Ländern benannten Behörden 
(Aufgabenträger) zuständig. Der Aufgabenträger definiert dazu die Anforderungen an Um-
fang und Qualität des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für 
die verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in einem 
Nahverkehrsplan. (é)ò. 

Die Regelungen zur Aufstellung von NVP sowie die Bestimmung der Aufgabenträger des 
ÖPNV bleiben den Ländern vorbehalten.  

In der Novellierung des PBefG wird der grundsätzliche Vorrang der eigenwirtschaftlichen 
Verkehre beibehalten und die Befugnisse der zuständigen Behörden zur Sicherstellung ei-
ner ausreichenden Verkehrsbedienung festgelegt. Mit der Vorabbekanntmachung, in der der 
Aufgabenträger die Verkehrsleistung bestimmt, beginnt eine dreimonatige Antragsfrist für 
eigenwirtschaftliche Verkehre. Liegen nach dieser Frist keine oder keine genehmigungsfähi-
gen Anträge für eigenwirtschaftliche Verkehre vor, kann die Vergabe eines Verkehrsvertrags 
erfolgen. Im PBefG ist neben den Genehmigungserfordernissen für Linienverkehrsleistun-
gen auch die Berücksichtigung der NVP festgesetzt. 

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz  

Gemäß Niedersächsischem Nahverkehrsgesetz (NNVG) vom 28. Juni 1995, zuletzt geändert 
am 27. Oktober 2016, sind die kommunalen Aufgabenträger verpflichtet, für ihren Bereich ei-
nen NVP jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren aufzustellen. Dabei ist - außerhalb der 
Region Hannover sowie des Regionalverbandes Großraum Braunschweig - das Land Träger 
des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV), und die Landkreise sowie die kreisfreien Städte 
sind Aufgabenträger für den übrigen (straßengebundenen) ÖPNV. 

Der zum 01. Januar 1997 gegründete ZVSN bestehend nunmehr aus den drei Landkreisen 
Göttingen, Holzminden und Northeim ist entsprechend seiner Satzung Aufgabenträger für 
den übrigen ÖPNV (§4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG). Die Verbandsmitglieder übertragen damit ihre ob-
liegenden Pflichten und Rechte auf den Zweckverband. Satzungsgemäß nimmt der Zweck-
verband folgende Aufgaben wahr: 

Â Er plant und koordiniert den ÖPNV in den Landkreisen Göttingen, Holzminden und 
Northeim.  

Â Er übernimmt die Aufstellung und Fortschreibung des NVP gemäß § 6 NNVG. 

Â Er regelt die Bestellung von Verkehrsleistungen. 

Â Er organisiert die Erteilung von Auflagen für gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen.  

Â Er informiert und berät die Verbandsmitglieder sowie ihrer Städte und Gemeinden in 
planerischen und verkehrswirtschaftlichen Fragen.  



  

12 Nahverkehrsplan ZVSN 

Â Er übernimmt die Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs (ohne Sonder- und 
Einzelbeförderung). 

Â Er stellt die planerische Finanzierung des Gesamtsystems sicher. 

Â Er stimmt die Verbandsgrenzen überschreitenden Verkehre ab.  

Â Er fördert die Weiterentwicklung des Verbundes (VSN). 

Die Stadt Göttingen ist selbst Aufgabenträgerin gemäß §4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG und stellt für ihr 
Stadtgebiet einen eigenen NVP auf. 

Auch die Inhalte des NVP sind im NNVG geregelt. Dazu heißt es in § 6 NNVG:  
ăIm Nahverkehrsplan soll dargestellt werden,  

1. welches Bedienungsangebot im Planungsgebiet besteht und welche dafür wesentli-
chen Verkehrsanlagen vorhanden sind,  

2. welche Zielvorstellungen bei der weiteren Gestaltung des öffentlichen Personennah-
verkehrs verfolgt werden,  

3. welche Maßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des 
Aufgabenträgers zur Verwirklichung der Zielvorstellungen nach Nummer 2 ergriffen 
werden sollen,  

4. welche Anteile der nach Nummer 3 geplanten Investitionen auf den Schienenperso-
nennahverkehr und auf den sonstigen Personennahverkehr entfallen,  

5. welcher Finanzbedarf sich für diese Investitionen einschließlich ihrer Folgekosten 
ergibt,  

6. welcher Finanzbedarf für Betriebskostendefizite sich aus dem vorhandenen Bedie-
nungsangebot und aus der Verwirklichung der Maßnahmen nach Nummer 3 ergibt und  

7. wie der in den Nummern 5 und 6 dargestellte Finanzbedarf gedeckt werden soll.ò 

Das NNVG gibt für die NVP bewusst keine Standards bzw. keine Inhalte im Detail vor. Die 
inhaltlichen Schwerpunkte des NVP für den ZVSN entsprechen der generellen Vorgehens-
weise bei der Erarbeitung verkehrlicher Rahmenplanungen.  

Die Aufstellung bzw. Fortschreibung des NVP hat im Einvernehmen mit den betroffenen Ge-
bietskörperschaften zu erfolgen. Den vorhandenen Verkehrsunternehmen ist die Möglichkeit 
zur Mitwirkung zu geben. Dritten kann diese Möglichkeit ebenfalls eingeräumt werden. Mit 
benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten hat eine Abstimmung des NVP zu erfolgen. 

Die Gesetzesänderung des NNVG im Jahr 2016 verfolgte das Ziel der ăSicherung der Ausbil-
dungsverkehre in Niedersachsen und zur landesrechtlichen Ersetzung der Ausgleichsrege-
lung gemäß §§ 45a, 64 a Personenbeförderungsgesetz durch die Zusammenführung von Auf-
gaben- und Ausgabenverantwortung bei den kommunalen Aufgabenträgern sowie zur finan-
ziellen Unterstützung für Mobilitätsverbesserungen und zur Weiterentwicklung des straßen-
gebundenen ºffentlichen Personennahverkehrs in den Kommunenò. Die wesentlichen In-
halte sind: 
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Â nach §7a: Die kommunalen Aufgabenträger haben in ihrem jeweiligen Zuständig-
keitsbereich eine Rabattierung der Zeitfahrausweise für den Ausbildungsverkehr 
auf sämtlichen Linienverkehren des straßengebundenen ÖPNV in Höhe von min-
destens 25 v. H. des jeweiligen Tarifes der vergleichbaren Zeitfahrausweise des 
Nichtausbildungsverkehrs zu gewährleisten. Zur Abgeltung der in Verbindung mit 
der Gewährleistung dieser Rabattierung entstehenden Kosten sowie zur Sicher-
stellung und Entwicklung eines hochwertigen und kostengünstigen Verkehrsange-
botes im Ausbildungsverkehr und bei der Beförderung im straßengebundenen 
ÖPNV insgesamt, gewährt das Land den kommunalen Aufgabenträgern ab dem Ka-
lenderjahr 2017 eine jährliche Zuweisung. Diese entspricht in ihrer Höhe den bis-
her vom Land direkt an die Verkehrsunternehmen gezahlten Ausgleichsleistungen 
nach § 45a PBefG; im Verbandsgebiet sind dies 3.325.299 Euro pro Jahr. 

Â nach §7b: Zur Weiterentwicklung eines qualitativ hochwertigen Angebotes im stra-
ßengebundenen ÖPNV, der insbesondere auch die Bedürfnisse des demografi-
schen Wandels aufgreift, gewährt das Land den kommunalen Aufgabenträgern ab 
dem Kalenderjahr 2017 eine weitere jährliche Zuweisung. Diese Mittel sollen ins-
besondere für die Entwicklung von Angeboten im Rahmen der flexiblen Bedienfor-
men verwendet werden. Sie dürfen auch für andere Maßnahmen der jeweiligen 
kommunalen Aufgabenträger eingesetzt werden, mit denen der straßengebundene 
ÖPNV qualitativ oder quantitativ weiterentwickelt wird. Für das Verbandsgebiet 
handelt es sich um nachfolgende Beträge pro Jahr: 

  LK Göttingen:  958.141 Euro 

  LK Northeim:  631.861 Euro 

  LK Holzminden.:  528.802 Euro 

Â nach §7c: Die Aufgabenträger schreiben ihre NVP unter Berücksichtigung der zu-
sätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten fort. Alle zwei Jahre sind für den eigenen Zu-
ständigkeitsbereich Qualitätsberichte vorzulegen, die als Grundlage für die Finanz-
hilfen dienen. Die Auswirkungen dieser Vorschriften werden bis zum 31.12.2021 
durch die Landesregierung evaluiert. Bis dahin sind die Mittel und deren Vertei-
lung auf die Aufgabenträger festgeschrieben, eine Dynamisierung gibt es nicht. 

Für den ZVSN als Aufgabenträger bedeuten diese Regelungen, dass die Mittel in Abstim-
mung mit den Verkehrsunternehmen und ggf. (bei verbandsgrenzen-überschreitenden Ver-
kehren) den benachbarten Aufgabenträgern sachgerecht den einzelnen Teilnetzen bzw. Li-
nien zuzuordnen sind und eine EU-rechtskonforme Weitergabe an die Verkehrsunterneh-
men sicherzustellen ist. Für die meisten Teilnetze im Verbandsgebiet (d.h. bei gemeinwirt-
schaftlichen Verkehren) erfolgt die Weitergabe über den jeweiligen ÖDA. Für die eigenwirt-
schaftlichen Netze / Linien kommt gemäß EU-VO 1370 bei tariflichen Verpflichtungen das In-
strument der Allgemeinen Vorschrift infrage, das durch den ZVSN angewendet wird. 

Die unter §7b aufgeführten Mittel können für die Realisierung der im NVP beschriebenen 
Maßnahmen eingesetzt werden, das heißt: Der NVP sieht vor, die zusätzlichen Mittel zur 
Umsetzung der Maßnahmenvorschläge des NVP einzusetzen (in Abstimmung mit den Land-
kreisen und ggf. unter Hinzunahme eigener finanzieller Mittel).  
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Behindertengleichstellungsgesetz und Niedersächsisches Behindertengleichstellungsge-
setz  

Neben dem PBefG sind auch im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) bzw. Niedersächsi-
schen Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG) Aussagen zur barrierefreien Gestaltung des 
ÖPNV festgesetzt.  

GemªÇ Ä 8 Abs. 2 BGG ist die ăHerstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und 
Verkehrò zu gewªhrleisten. Dort heiÇt es: 

Â ăSonstige bauliche oder andere Anlagen, ºffentliche Wege, Plªtze und Straßen so-
wie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen 
Personenverkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des 
Bundes barrierefrei zu gestalten. Weitergehende landesrechtliche Vorschriften blei-
ben unber¿hrt.ò  

Dabei verweist das NBGG in § 7 Abs. 2 gleichermaßen auf die Vorgaben gemäß Rechtsvor-
schrift:  

Â ăSonstige öffentliche bauliche oder anderen Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und 
Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Verkehrsmittel im öf-
fentlichen Personenverkehr sind barrierefrei zu gestalten, soweit dies durch Rechts-
vorschrift vorgegeben ist.ò 

Barrierefreiheit wird sowohl im § 4 BGG als auch im § 2 Abs. 3 NBGG wie folgt definiert: 

Â ăBarrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Ge-
brauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle 
Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Le-
bensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und 
nutzbar sind.ò 

Der Begriff ăBarrierefreiheitò wurde im Verkehrsbereich in der Vergangenheit meist auf die 
Nutzergruppen der Gehbehinderten und der Rollstuhlfahrer sowie der zeitweise Mobilitäts-
eingeschrªnkten (Personen mit Kinderwagen oder schweren Gepªck) fokussiert (ăbehinder-
tengerechtò gleich ărollstuhlgerechtò). Das Verstªndnis zur Barrierefreiheit im ¥PNV geht 
jedoch weiter. In der konsequenten Umsetzung des BGG (§ 4) umfasst die Barrierefreiheit 
grundsätzlich alle Benutzergruppen mit eingeschränkter Mobilität (z. B. auch hochbetagte 
Nutzer, gehörlose Personen, greifbehinderte Personen, Personen mit Konzentrations- und 
Orientierungsbeeinträchtigung etc.)2. Auch für sie ist in der Konsequenz die Möglichkeit zur 
eigenständigen, selbstbestimmten, unabhängigen und sicheren Nutzung des ÖPNV zu ge-
währleisten. 

 
2  Siehe: Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und hörgeschädigte Menschen: Schriftenreihe 
ădirektò des Bundesministeriums f¿r Verkehr-, Bau- und Stadtentwicklung; Heft 64/ 2008. 
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Die Novelle des PBefG, welche am 01.01.2013 in Kraft trat, präzisiert in § 8 ăFºrderung der 
Verkehrsbedienung und Ausgleich der Verkehrsinteressen im öffentlichen Personennahver-
kehrò im Absatz 3 die Anforderungen an den von den zustªndigen Behºrden (Aufgabentrª-
gern) aufzustellenden NVP: 

Â ăDer Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilitªt oder sensorisch einge-
schränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentli-
chen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu 
erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Aus-
nahmen konkret benannt und begründet werden. Im Nahverkehrsplan werden Aussa-
gen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei der Aufstel-
lung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmer frühzeitig zu beteili-
gen; soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, Ver-
bände der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgast-
verbände anzuhören. Ihre Interessen sind angemessen und diskriminierungsfrei zu 
ber¿cksichtigen.ò 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft und der damit einherge-
henden steigenden Anzahl hochbetagter und / oder funktional eingeschränkter Menschen ist 
die Gewährleistung einer barrierefreien Nutzbarkeit des ÖPNV und seiner Anlagen im ge-
samtgesellschaftlichen Kontext von zunehmender Bedeutung. Der NVP übernimmt dabei die 
zentrale Steuerungsfunktion. Er muss zur konsequenten Wahrnehmung dieser Funktion auf-
zeigen 

Â wie und in welchen Zeiträumen die Barrierefreiheit im ÖPNV hergestellt werden soll 
und 

Â wo aus welchen Gründen die Barrierefreiheit, als Ausnahme, (noch) nicht erreicht wer-
den kann. 

Der Niedersächsische Landkreistag nimmt mit dem Rundschreiben Nr. 1309/2015 wie folgt 
Stellung zum Sachverhalt vollständige Barrierefreiheit: 

Â Die ÖPNV-Aufgabenträger müssen sich im NVP mit der Zielbestimmung auseinander-
setzen, wie bis 2022 eine vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV herzustellen ist. 

Â Im Rahmen des NVP können/müssen Ausnahmen von der Herstellung der Barrierefrei-
heit benannt und begründet werden. 

Â Es besteht kein individueller Rechtsanspruch auf Herstellung der Barrierefreiheit von 
Nutzerinnen und Nutzern des ÖPNV. 

Â Die Aufgabenträger müssen koordinierend tätig werden (bzw. haben dies in der Ver-
gangenheit schon begonnen), um die Barrierefreiheit im ÖPNV voranzutreiben. 
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2.2 Relevante Rahmenpläne und verkehrliche Konzepte 

Planungsgrundsätze und Zielvorgaben 

Im NNVG ist festgelegt, dass der NVP u.a. an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
anzupassen ist. 

Nach § 1 des Raumordnungsgesetzes ist der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland 
und seine Teilräume durch zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Raum-
ordnungspläne, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbe-
deutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Dabei sind 

1.  unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf 
der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen, 

2.  Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Raums zu treffen. 

Besondere Bedeutung kommt dabei den Grundsätzen der Raumordnung zu (§ 2), in denen es 
unter anderem heißt:  

ăIm Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen sind ausgegli-
chene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse an-
zustreben. Dabei ist die nachhaltige Daseinsvorsorge zu sichern, nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum und Innovation sind zu unterstützen, Entwicklungspotenziale sind zu sichern und 
Ressourcen nachhaltig zu schützen. Diese Aufgaben sind gleichermaßen in Ballungsräumen 
wie in ländlichen Räumen, in strukturschwachen wie in strukturstarken Regionen zu erfül-
len. Demographischen, wirtschaftlichen, sozialen sowie anderen strukturverändernden Her-
ausforderungen ist Rechnung zu tragen, auch im Hinblick auf den Rückgang und den Zu-
wachs von Bevºlkerung und Arbeitsplªtzen [é]. Die Erreichbarkeit von Einrichtungen und 
Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen, ist zur Sicherung von Chan-
cengerechtigkeit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten; dies gilt auch 
in dünn besiedelten Regionen.ò 

Südniedersachsenprogramm  

Das Südniedersachsenprogramm, das im Februar 2015 offiziell gestartet ist, soll ăein aktives 
Unterst¿tzungsangebotò3 an die Region Südniedersachsen sein, mit dem Ziel, die regionale 
Attraktivität und Zukunftsfähigkeit dauerhaft zu sichern. Das Gebiet des Südniedersachsen-
programms umfasst die Landkreise Holzminden, Northeim, Goslar, und Göttingen inkl. Alt-
kreis Osterode am Harz sowie die Stadt Göttingen. 

Die Landesregierung hat das gemeinsam mit der Region abgestimmte Südniedersachsenpro-
gramm am 15.12.2014 beschlossen. Durch das Programm sollen mindestens 100 Mio. ú zusätz-
lich in die Region investiert werden. Die Finanzierung stammt dabei zur Hälfte aus Mitteln 
der Europäischen Fonds EFRE, ESF und ELER. 

Das Südniedersachsenprogramm verfolgt folgende Ziele: 

Â Strukturelle und wirtschaftliche Stabilisierung und Stärkung der Region 

 
3  Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser unter http://www.arl-lw.niedersachsen.de 
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Â Erhalt und Sicherung zukunftsfähiger und lebenswerter Städte und Dörfer durch Siche-
rung der Daseinsvorsorge 

Â Steigerung der kulturellen und landschaftlichen Attraktivität der Region als Wohnort, 
Wirtschaftsstandort und Tourismusziel 

Unter anderem wurde der Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der regionalen Mobilität 
(alternative innovative Lösungen, Konzepte, Mobilität im ländlichen Raum) gelegt. Grund-
lage hierbei sollen analysierte lokale Mobilitätsbedürfnisse sein. Dazu heiÇt es: ăVerbes-
serte Mobilitätslösungen durch innovative Modelle können zur Stabilisierung der Situation 
beitragen. Dazu müssen Rahmenbedingungen geändert, Modellprojekte entwickelt und 
Best-Practice-Beispiele anderer Regionen in passfªhige Modelle umgearbeitet werden.ò4. 

SPNV-Planung des Landes Niedersachsen: SPNV-Konzept 2013+ 

Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) nimmt öffentlich-rechtliche 
Verwaltungsaufgaben wahr und ist dabei dem Niedersächsischen Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung als Fachaufsichtsbehörde unterstellt. Sie organi-
siert im Auftrag des Landes Niedersachsen den SPNV außerhalb der Ballungsräume Braun-
schweig und Hannover.  

Im SPNV-Konzept 2013+5 werden unter anderem folgende Ziele formuliert:  

Â Wirtschaftlichkeit im Regionalnetz: Ausschreibung von Teilnetzen vorantreiben bzw. 
durchführen und abwickeln 

Â Verbesserungen im Bedienungsangebot: Ausweitung des Bedienungsangebots durch 
Mehrleistungen von ca. 2,7 Mio. Zugkilometer 

Â Verbesserung Fahrzeugqualität und Einsatz neuer Fahrzeuge: Gewährung von Zuschüs-
sen an Verkehrsunternehmen für Neufahrzeuge und Finanzielle Unterstützung für Ver-
kehrsunternehmen, die Ausschreibungsnetze gewonnen haben 

Â Weiterhin Modernisierung von Bahnhöfen und Haltepunkten: 50 Einzelvorhaben (ge-
samtes Landesgebiet) zum barrierefreien Ausbau und/oder Modernisierung auch 
schwächer genutzter Stationen 

Â Sicherung der Qualität im Vertrieb: Standards zu personenbedienten Verkaufsstellen, 
Verfügbarkeit von Automaten formulieren, standortunabhängige Fahrkartenerwerb und 
Kundendialog weiterentwickeln (E-Ticketing, Internet, é) 

Â Sicherung der Qualität des Angebots: Qualitätskontrollen, z.B. Durchführung einer Kun-
denbefragung, die bei jedem Verkehrsunternehmen zweimal jährlich erfolgt 

Die Ziele spiegeln sich unter anderen in folgenden konkreten Maßnahmen wider6: 

Â Ausschreibung weiterer Verkehrsleistungen 

Â Definition klarer Produktprofile 

 
4  ebd. 
5  Herausgabe März 2010 
6  LNVG: http://www.lnvg.de/das-haben-wir-vor, Zugriff: 21.04.2015 
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Â Einsatz attraktiver und moderner Fahrzeuge 

Â Investitionen in Stationen und Strecken 

Â Einführung eines landesweiten, einheitlichen Tarifsystems 

Â Entwicklung eines Vertriebskonzeptes 

Die LNVG hatte es sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2014 (Zeitpunkt der Betriebsaufnahme) 
nahezu alle Teilnetze, bei denen die Mehrheit der Betriebsleistungen in Niedersachsen liegt, 
mindestens einmal ausgeschrieben zu haben. Inzwischen erbringen 13 verschiedene Unter-
nehmen Leistungen im SPNV in Niedersachsen7. 

Für den NVP und das zukünftige ÖPNV-Angebot haben vor allem folgende Planungen und 
Überlegungen einen besonders hohen Stellenwert: 

Â Reaktivierung der Strecke Einbeck ð Salzderhelden: Umsetzung erfolgte mit der Be-
triebsaufnahme im Dezember 2018 

Â Reaktivierung von Haltepunkten im SPNV: Im Rahmen einer Potenzialuntersuchung 
wurden zahlreiche mögliche Standorte in Niedersachsen geprüft; elf Haltepunkte wei-
sen ein ausreichendes Potenzial zur Reaktivierung bzw. zur Neueinrichtung auf, hierzu 
gehört auch der Bahnhof in Rosdorf. Für weitere Stationen ist die Umsetzung mittel- bis 
langfristig geplant (im Verbandsgebiet betrifft dies den Haltepunkt Verliehausen) 

Â Beschleunigung im SPNV 

Nahverkehrsplanung in der Stadt Göttingen und in den Nachbarregionen 

Bei der Aufstellung des NVP sind gemäß §6 Abs. 4 NNVG u.a. die benachbarten Aufgaben-
träger zu beteiligen. Ähnliche Regelungen zur Abstimmung der jeweiligen NVP beinhalten 
die entsprechenden ÖPNV-Gesetze der angrenzenden Bundesländer.  

Der Raum des ZVSN grenzt in Niedersachsen an die Stadt Göttingen, den Landkreis Hildes-
heim, Hameln-Pyrmont sowie den Landkreis Goslar (dieser ist Mitglied im Regionalverband 
Großraum Braunschweig). Die nordrhein-westfälischen Kreise Höxter (Mitglied im Zweck-
verband Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter (nph)) und Lippe grenzen im Westen an 
das Verbandsgebiet. In Hessen grenzen der Werra-Meißner-Kreis und der Landkreis Kassel 
im Verbundgebiet des NVV (Nordhessischer VerkehrsVerbund) an. Des Weiteren grenzen 
die thüringischen Landkreise Eichsfeld und Nordhausen an das Gebiet des ZVSN an. 

Â In den lokalen bzw. regionalen NVP dieser Aufgabenträger werden Aussagen getroffen 
bzw. Maßnahmen definiert, die auch Linien, die in das Gebiet des ZVSN hineinführen, 
betreffen bzw. das Gebiet des ZVSN betreffen. Insbesondere ist der NVP der Stadt Göt-
tingen durch seine Lage im Gebiet des ZVSN zu nennen. Zwischen diesen beiden Aufga-
benträgern ist eine intensive Zusammenarbeit zur optimalen Verknüpfung zwischen re-
gionalem Busverkehr und dem Stadtverkehr erforderlich. Im NVP der Stadt Göttingen 
(2019-2023) wird festgehalten, dass der Regionallinienverkehr keine alleinige ausrei-
chende Anbindung von Stadtbereichen der Stadt Göttingen sicherstellen kann, weshalb 

 
7  vgl. LNVG: https://www.lnvg.de/spnv/spnv-angebot/eisenbahnverkehrsunternehmen, Zugriff: 16.04.2020 
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die früher angestrebten Reduzierungen im Stadtbusangebot bei gleichzeitiger Über-
nahme durch den regionalen Busverkehr seitens der Stadt Göttingen nicht als sinnvoll 
erachtet werden. Als Ziel wird dennoch eine stärkere Linien- und Fahrplanabstimmung 
mit dem Regionalverkehr formuliert.  

Regionale Raumordungsprogramme 

Aktuell befinden sich die regionalen Raumordnungsprogramme des Landkreises Göttingen, 
des Landkreises Holzminden und des Landkreises Northeim in Neuaufstellung (Stand 
07/2020). Informationen zu konkreten Planungsabsichten, die der NVP im Detail berücksich-
tigen müsste, liegen aktuell nicht vor. 

Weitere Projekte mit Mobilitätsbezug in den Landkreisen Göttingen, Holzminden und Nort-
heim 

Â Der Landkreis Northeim ist Partner im europäischen Projekt MOVE (Mobility Opportuni-
ties Valuable to Everybody). MOVE ist ein Mobilitätsprojekt aus dem EU-Programm In-
terreg North Sea Region (Nordseeraum) mit dem Themenschwerpunkt 4 ăFºrderung von 
umweltfreundlichem Verkehr und Mobilitªtò. 
Der Landkreis Northeim wird im Projekt pilothaft ein Elektro-CarSharing und einen Ver-
leih für Elektrofahrräder umsetzen. Hierzu wurde innerhalb des Projektes eine lokale 
Partnerschaft zwischen dem Landkreis Northeim und dem ZVSN geschlossen. 

Â Mobilitäts-Projekt Match-Up: Der ÖPNV ist das Rückgrat einer multimodalen Mobilität. 
Entsprechend möchte der Landkreis Northeim im Projekt die Verknüpfung der öffentli-
chen Verkehrsmittel mit anderen umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten vorantrei-
ben. Um dem Ziel näher zu kommen, Verknüpfungspunkte so zu gestalten, dass ein Um-
stieg möglich wird, tauscht der Landkreis Northeim seine Erfahrungen mit anderen eu-
ropªischen Partnern aus und baut ein regionales Netzwerk mit so genannten ăStakehol-
dernò auf. 

Â Mit dem ăModellprojekt Versorgung und Mobilitªt (MoVerMo)ò war der Landkreis Holz-
minden eine von bundesweit 18 Modellregionen des Modellvorhabens ăLangfristige Si-
cherung von Versorgung und Mobilitªt in lªndlichen Rªumenò des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Das Projekt ist mittlerweile abgeschlos-
sen und die Ergebnisse in verschiedene Projekte eingebunden und in das regionale 
Raumordnungsprogramm integriert. 

Â Der Landkreis Göttingen erstellte im Jahr 2017 ein Klimaschutzteilkonzept zur betriebli-
chen Mobilität. Dies entspricht auch der Forderung des NVP 2017 nach einem zielgrup-
penorientierten Marketing / Mobilitätsmanagement als Planungsprojekt. 
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Aussagen aus den Nahverkehrplänen benachbarter Aufgabenträger 

Aussagen und Maßnahmen des Nahverkehrsplan 2020 für den Großraum Braunschweig mit 
direktem Bezug zum NVP des ZVSN: 

Â Gemeinsame Entwicklung der Angebote der Linien 440 (Clausthal-Zellerfeld ð Oste-
rode), 450 (St. Andreasberg ð Bad Lauterberg ð Herzberg), 460 (Clausthal-Zellerfeld ð 
Bad Grund ð Osterode), 470 (Braunlage ð Hohegeiß ð Walkenried ð Bad Sachsa).  

Â Für diese Linien gilt im Gebiet des Großraums Braunschweig mindestens folgender Be-
dienungsstandard:  Mo-Fr 1-Std-Takt (06:00 - 21:00 Uhr), Sa 1 bis 2-Std-Takt (08:00 - 
21:00 Uhr), So und FT 1 bis 2-Std-Takt (09:00 - 11:00 Uhr), auch als Anruflinienverkehr 
(z.B. Rufbus) möglich.  

Â Folgende Anschlüsse sollen aufrecht erhalten bleiben: Linie 440 in Clausthal-Zellerfeld 
zur Linie 830 von/nach Goslar, Linie 450 in St. Andreasberg zu den Linien 820 und 840 
von/nach Braunlage/Bad Harzburg bzw. Clausthal-Zellerfeld (soweit wie möglich), Linie 
460 in Clausthal-Zellerfeld zu der Linie 830 von/nach Goslar, Linie 470 in Braunlage zur 
Linie 820 von/nach Bad Harzburg 

Â Für die Linie 472 (Braunlage ð Wieda ð Walkenried ð Bad Sachsa) gilt Bedienungsstufe 
3 bzw. 4, Verknüpfungen zu den Zügen in Walkenried von/nach Northeim und Nordhau-
sen sowie am Wochenende in Bad Sachsa von/nach Northeim sowie die Anschlüsse in 
Braunlage zur Linie 820 sollen aufrecht erhalten bleiben.  

Â Weiterhin soll die Anpassung der Linie 264 der Harzer Verkehrsbetriebe (Aufgabenträ-
ger Landkreis Harz) zur Herstellung von Anschlüssen zu den Linien 470 und 472 geprüft 
werden.  

 

In den Maßnahmenkonzepten der weiteren Nahverkehrspläne finden sich keine bedeutsa-
men Aussagen mit unmittelbarem Bezug zum NVP des ZVSN. 

Gemäß Auftaktbefragung wurden folgende Rückmeldungen der benachbarten Aufgabenträ-
ger für die Erstellung des NVP gegeben: 

 

Landkreis Eichsfeld: 

Â Zur gemeinsamen Vermarktung der Region Eichsfeld sind abgestimmte Angebote des 
ÖPNV im Tourismus wichtig, daher sollen gemeinsame Projekte zur Anbindung touristi-
scher Angebote /Highlights erarbeitet und umgesetzt werden 

Â Ein weiterer Ausbau von landkreisübergreifenden Linien bzw. eine Erhöhung der Tak-
tung bei entsprechendem Bedarf oder als Modellprojekt sollte ggf. geprüft werden 

 

Landkreis Hameln-Pyrmont: 

Â Einbeziehung der ein- und ausbrechenden Linien in die Planung: 

¶ Linie 520 Holzminden-Hameln 
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¶ Linien 521 Holzminden-Bad Pyrmont, diese erschließt die im Gebiet des 
Landkreises Hameln-Pyrmont befindlichen Orte der Ottensteiner Hoch-
ebene 

¶ Linie 44 Hameln-Esperde und Rufbus Ilsetal, diese erschließen den im Ge-
biet des Landkreises Holzminden befindlichen Ort Heyen 

¶ Linie 51 Hameln- Bodenwerder, diese erschließt die im Gebiet des Land-
kreises Holzminden befindlichen Orte Bremke, Wegensen, Dohnsen, Halle, 
Linse und Bodenwerder 

 

Landkreis Hildesheim: 

Â Die Linien 41 und 61 der Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHi) verkehren bis Bad 
Gandersheim. Eine Bedienung des dortigen Bahnhofs ist z.Z. nicht mehr möglich. Es 
wird angeregt, hier Lösungen zu finden, die eine Anfahrt des Bahnhofs wieder ermögli-
chen. 

Â Eine Verdichtung der Angebote zwischen Lamspringe und Bad Gandersheim insbeson-
dere im Freizeit- und Tourismusverkehr ist zwar nicht explizit Bestandteil des Nahver-
kehrsplans des Landkreises Hildesheim, wird aber trotzdem für sinnvoll erachtet 

 

Regionalverband Großraum Braunschweig: 

Â Zeitgleich mit der Einführung des Verbundtarifes der Verkehrsverbund Süd-Niedersach-
sen GmbH (VSN) zum 1. April 1999 wurde ein ă¦bergangstarif Harzò (¦T Harz) einge-
führt, um in einem ersten Schritt die Tarifgestaltung im Übergangsverkehr zwischen den 
Landkreisen Goslar und Landkreis Osterode am Harz (bis 31.10.2016, seit 01.11.2016: Land-
kreis Göttingen) zu regeln. Der Übergangstarif verbindet den VRB-Tarif mit dem VSN 
und gilt auf den Linien der im dortigen Raum operierenden Verkehrsunternehmen. Für 
die Fahrgäste bedeutet dies, dass bei einer Fahrt mit dem Bus zwischen den beiden Ver-
bundräumen bereits eine Karte des Übergangstarifs ausreicht, um ihr Ziel zu erreichen. 
Die EVU in dieser Region sind derzeit nicht am ÜT Harz beteiligt. Für Fahrten zwischen 
VRB- und VSN-Gebiet gilt im SPNV der Niedersachsentarif.  Hinsichtlich dieser bereits 
entwickelten Übergangsregelung strebt der Regionalverband eine Ausweitung der be-
stehenden Regelungen an. Durch eine Integration des SPNV könnte eine einheitliche 
Tarifierung für den gesamten ÖPNV im Westharz erreicht werden. Darüber hinaus soll 
eine generelle Neukonzeption des Übergangstarifs oder eine gegenseitige Anerkennung 
und damit verbundene Ausweitung des VRB- und VSN-Tarifs in den Übergangsgebieten 
geprüft werden. 

 

Stadt Göttingen: 

Â Die Stadt Göttingen hat in ihrem Nahverkehrsplan festgelegt, dass bei Neuanschaffung 
(gemäß Beschluss des Rates der Stadt Göttingen vom 18.08.2017) ab 2020 nur noch 
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Elektrobusse/Hybridbusse anzuschaffen sind8. Zur Abgrenzung gegenüber dem Regio-
nalverkehr gehört das Verfolgen der hohen Qualitätsstandards, wie sie im Anforde-
rungsprofil beschrieben sind. Sie sind im Stadtgebiet einheitlich und betreffen neben 
Merkmalen der Barrierefreiheit und des Komforts auch die technische Ausstattung, die 
Echtzeitinformationen und das Störungsmanagement. Auch wenn anzustreben ist, dass 
Regionalbuslinien ebenfalls entsprechende technische Möglichkeiten und kompatible 
Systeme aufweisen, unterliegen sie jedoch zwangsläufig auch immer anderen Bindun-
gen, da die Anforderungen im ländlichen Raum unterschiedlich zu denen in der Stadt 
sind. 

Â Auch aus städtischer Sicht ist ein verbessertes und verstärktes Marketing im Verbund-
raum anzustreben. Die Stadt Göttingen ist auch bereit, ihr finanzielles Engagement zu 
erhöhen, vorausgesetzt die anderen Kostenträger erhöhen ihren Anteil ebenso entspre-
chend dem vereinbarten Kostenverteilschlüssel. 
Es sollte die Beteiligung der Verkehrsunternehmen an einer dingend erforderlichen 
Verbunderhebung eingefordert werden. Gerade nach der anstehenden Tarifreform ist es 
aus Sicht der Stadt Göttingen unumgänglich, die Fahrgastströme zu untersuchen und die 
Einnahmeaufteilung den neuen Gegebenheiten entsprechend anzupassen. 

Â Aus Sicht der Stadt Göttingen fehlt im NVP 2017 die dezidierte Auseiandersetzung mit 
wichtigen Arbeitsplatzschwerpunkten in der Stadt Göttingen. Die Standorte sind nicht 
auf die Innenstadt konzentriert, sondern verteilen sich über das Stadtgebiet. Es sollte 
herausgearbeitet werden, welche Anbindung der städtischen Arbeitsplatzschwerpunkte 
an das übrige Verbundgebiet vorhanden ist und wie die Anbindung bei Bedarf verbes-
sert werden kann. 

Â Die Stadt Göttingen sieht ebenfalls Handlungsbedarf bei Fahrgastinformation und Ser-
vice. Die verbesserten Aushangfahrpläne an den Haltestellen sollten zusammen mit den 
Aushangfahrplänen des Stadtbusses in einer Wartehallenvitrine untergebracht werden. 
Somit kann der Fahrgast alle benötigten Informationen konzentriert an einer Position 
erfassen. Die Umsetzung der Maßnahme (Planung und Finanzierung) wird als Gemein-
schaftsaufgabe von Verkehrsunternehmen, Stadt Göttingen und ZVSN gesehen. 

Â Anpassung des bestehenden Tarifangebotes an die heutigen Anforderungen 

Â Zielgruppenspezifische Angebote (z. B. Flexibilisierung des Firmenabos oder der ver-
bundweiten Einführung des bereits im Stadtgebiet Göttingens existierenden Luftlinien-
tarifs. Ein flexiblerer Einstieg für Mitarbeiterinnen in das Firmenabo oder veränderte 
Mitnahmeregelungen, um nur wenige Beispiele zu nennen, sind ein zeitgemäßer Ansatz 
um neue Bedienstete eines Unternehmens von Beginn ihres Beschäftigungsverhältnis-
ses als Fahrgäste des ÖPNV zu gewinnen. Auch für bereits länger Beschäftigte muss das 
Firmenabo an Attraktivität gewinnen und der ÖPNV zu einer Alternative werden. 

Â Zudem sollte die Etablierung einer Mobilitätskarte, mit der sich die Nutzung mehrerer 
Verkehrsmittel bequem verknüpfen lässt, geprüft werden. 

 
8  Neufahrzeuge: Zur Zulassung gültige Abgasnorm, mindestens aber Euro 6-Norm. Gesamter Fuhrpark verfügt 

über grüne Umweltplakette  
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Â On-Demand-Verkehre gewinnen aktuell zunehmend an Bedeutung. In der Stadt Göttin-
gen gibt es Überlegungen, Teile der westlich gelegenen Ortsteile mit On-Demand-Ver-
kehren zu erschließen. Ggf. gäbe es Möglichkeiten diesen Verkehr auch auf das Gebiet 
der Samtgemeinde Dransfeld auszuweiten. Hier wäre eine Kooperation zu prüfen. 

VSN-Tarifreform ð Tarifgutachten  

Der ZVSN unterzog die bisherige Tarif- und Angebotsstruktur einer kritischen gutachterli-
chen Prüfung. Es wurde eine umfassende Beurteilung der Ist-Situation vorgenommen und 
aufgrund der festgestellten Stärken/Schwächen diverse Vorschläge unterbreitet: vier ver-
schiedene Tarifszenarien mit jeweils einem Bündel an unterschiedlichen Maßnahmen. Die 
Tarifszenarien wurden dabei jeweils hinsichtlich der Veränderungen beim Fahrgastaufkom-
men sowie der finanziellen Auswirkungen bewertet. Mit Beschluss der Verbandsversamm-
lung des ZVSN (15.07.2020) und der Stadt Göttingen sollen folgende Tarifänderungen zum 1. 
Januar 2021 umgesetzt werden: 

Â Jugendfreizeitticket ohne verpflichtende Basiskarte: Die bestehende Schülerfreizeitkarte 
wird durch das Jugendticket abgelöst. Dieses ermöglicht beliebig viele Fahrten im Ver-
bundgebiet außerhalb einer definierten Sperrzeit (nach 16:00 Uhr). Eine Basiskarte, wie 
etwa ein Schülermonatsticket, ist nicht mehr erforderlich. Das Ticket soll zukünftig auch 
in den Sommerferien genutzt werden können. Die Kosten des Tickets sollen bei 15 Euro 
liegen. 

Â 2-Wege-Azubi-Abo: Für Pendler im Ausbildungssegment mit zwei verschiedenen Zielen, 
zum Beispiel Berufsschule und Betrieb, wird die Möglichkeit geschaffen, diese Wege 
günstiger zurückzulegen. Bei Nachweis der beiden Pendelwege werden auf der Kunden-
karte die Zonen für beide Wege zugelassen, der Kunde zahlt nur den günstigeren der 
beiden Einzelpreise. Die Karte ist nur im Jahresabonnement verfügbar. 

Â Sozialticket verbundweit 35,00ú: Für alle Berechtigten der VSN-Landkreise wird ein So-
zialtarif angeboten, der günstigere Mobilität ermöglichen soll. Berechtigt sind etwa Ar-
beitslosen- oder Wohngeldempfänger und Asylbewerber. Die Monatskarte soll 35 Euro 
kosten. 

Â Seniorentickets: Für alle Personen ab 65 Jahren wird ein Seniorenticket eingeführt, das 
im Vergleich zum regulären Monatsabo vergünstigt ist. Für die Kalkulation wurde dabei 
ein Preis von 59 Euro pro Monat angesetzt. Das Ticket ist verbundweit gültig.  

Â Preisstufe C im Binnenverkehr aller Zonen 

Â Basis-Premium-Differenzierung bei den Abos 

Â 5,-ú-Ticket: Das Fünf-Euro-Ticket zielt mit dem Maximalpreis auf Vergünstigungen lan-
ger Reiseweiten ab. Die Deckelung des Fahrpreises zieht sich durch das gesamte Fahr-
preissegment. Die Konsequenz ist eine Neubepreisung anderer Tarifprodukte, wie etwa 
von Viererkarten. 
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Â Anschlussticket: Es soll ein Anschlussticket eingeführt werden, das die räumliche Gültig-
keit von allen Zeitkarten mit Ausnahme der Wochenkarte erweitert. Damit soll verhin-
dert werden, dass Kunden, die aus dem räumlichen Gültigkeitsbereich herausfahren, 
doppelt zahlen müssen. 

Â Rabattanhebung Kindertarif auf 50 Prozent. Dies betrifft Einzelfahrscheine und Mehr-
fahrtenkarten. Damit sollen das Preisniveau für Gelegenheitsfahrten junger Fahrgäste 
gesenkt und die Familienfreundlichkeit gesteigert werden. 

Â Gruppenkarte preislich im Länderticketmodell 

2.3 Bilanzierung: Entwicklung Nahverkehrsplan des ZVSN 

Der erste NVP des ZVSN war im Dezember 1997 für den Zeitraum 1998 - 2002 beschlossen 
worden, der zweite NVP folgte für den Zeitraum ab 2003 und setzte die Arbeit des ersten 
NVP fort.  

Der zweite NVP des ZVSN hatte das Ziel, innerhalb der Teilnetze eine Eigenwirtschaftlich-
keit weitestgehend zu erhalten. Dabei war die Einbeziehung der Schülerverkehre in die Teil-
netzbildung unerlässlich. Weiterer Kernpunkt des 2. NVP war die erstmalige Formulierung 
von Angebotsstandards im Haupt- und Ergänzungsnetz.  

Der 3. NVP des ZVSN (2017) steht für die Herausbildung und langfristige Sicherung eines at-
traktiven Grundnetzes im Regionalverkehr mit entsprechenden Schnittstellen zum ăAndo-
ckenò von ergªnzenden Mobilitªtsangeboten.  

Im Folgenden werden die zentralen Weiterentwicklungen des ÖPNV- Angebots und bedeu-
tende Rahmenveränderungen innerhalb der Laufzeit des zweiten und dritten NVP darge-
stellt, die für die Fortschreibung des NVP eine besondere Wirkung entfalten: 

Â Umsetzung aller Teilnetze im Genehmigungswettbewerb im Zeitraum 2005 ð 2008; seit 
2013 Vergabe der Teilnetze gemäß EU-VO 1370 

Â Stagnation der Landesmittel für die Schülerbeförderung (§ 45a - Mittel) führten in meh-
reren Teilnetzen zum Verlust der eigenwirtschaftlichen Erbringung von Verkehrsleis-
tungen und somit zu einem erhöhten Zuschussbedarf, neuerliche finanzielle Förderung 
des ÖPNV durch das NNVG seit 2017 (siehe Kapitel 2.1) 

Â Dennoch weitreichende Aufrechterhaltung des definierten Angebotsniveaus sowie Aus-
weitungen von ÖPNV-Angeboten 

Â Vollständige Integration der FO-Verkehre9 in den ÖPNV, damit Stabilisierung des Lini-
enverkehrs und Vermeidung von Parallel- bzw. Doppelstrukturen 

 
9  Freigestellte Schülerverkehr sind geregelte Verkehre vom und zum Unterricht, bei dem die Betriebskosten in 

vollem Umfang durch den Schulträger übernommen werden. Die Schüler bzw. deren Eltern müssen keine 
Fahrscheine erwerben. 
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Â Kontinuierliche und satzungsgemäße Anpassung des Angebotes an die veränderten 
Schulstandorte, -einzugsbereiche und Schulzeiten (neue Schulformen; Nachmittagsun-
terricht) 

Â Veränderungen im Gebietszuschnitt des ZVSN: Fusion der Landkreise Göttingen und Os-
terode a. H im Jahr 2016.; Beitritt des Landkreises Holzminden zum ZVSN am 01.01.2020 

Â Hervorzuheben ist, dass im Rahmen des Haltestellenprogramms des ZVSN seit 2006 bis 
zum Jahresende 2019 viele Haltestellen im Verbandsgebiet barrierefrei umgebaut wor-
den sind (vgl. hierzu Kapitel 6.5). Zusätzlich wurden bei vielen weiteren Haltestellen im 
gleichen Zeitraum Haltestellenmast, Schild und Aushangkasten erneuert bzw. ein Witte-
rungsschutz eingerichtet oder erneuert. Im Vergleich zu ähnlich strukturierten Räumen 
in Deutschland sind die Umsetzungen zur Barrierefreiheit als besonders weit vorange-
schritten, positiv zu bewerten. 

Â Überprüfung und Überplanung des Tarifsystems im VSN (Tarifgutachten) und Einfüh-
rung neuer Ticketstrukturen mit der Tarifreform zum 01. Januar 2021 (siehe Kapitel 0). 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der ZVSN in Abstimmung mit den Kommunen 
und den Verkehrsunternehmen eine laufende Verkehrsplanung betreibt, durch die die Rah-
menvorgaben des NVP im Einzelnen ausgestaltet, differenziert und ergänzt werden. Die lau-
fende Verkehrsplanung spiegelt somit den aktuellen Stand der Nahverkehrsplanung in der 
Region wider. 

NVP ZVSN (Landkreise Göttingen, inkl. Altkreis Osterode a. H. und Northeim) 

Die im letzten NVP des ZVSN (2017) beschriebenen Maßnahmen wurden nahezu vollum-
fänglich umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzungsplanung oder werden begründet 
nicht weiterverfolgt. Ebenso wurden zahlreiche der beschriebenen Prüfaufträge abgearbei-
tet. Bei positiven Prüfergebnissen wurden und werden weitere Planungsschritte bis zur Rea-
lisierung des Planungsansatzes unternommen. Anlage 1 bietet einen Überblick über den Sta-
tus der im letzten NVP des ZVSN beschrieben Maßnahmen und Prüfaufträge. 

NVP Landkreis Holzminden 

Der NVP des Landkreises Holzminden (Beschluss 2016) sieht eine Ausrichtung des ÖPNV-
Angebots anhand eines Achsenkonzepts vor, bei dem Zubringerlinien eine Verknüpfung mit 
den vertakteten Hauptachsen herstellen. Folgende Punkte konnten bisher umgesetzt wer-
den:   

Â Verbesserung der Anbindung Eschershausen ð Grünenplan (ð Alfeld) durch Stärkung 
der Linie 63 

Â Einrichtung der Landesbedeutsamen Buslinie Holzminden ð Kreiensen ab August 2018 
für eine verbesserte / sicherere Anbindung an den SPNV in Kreiensen (vorrangig 
von/nach Hannover)  

Â Inbetriebnahme Bürgerbusverkehr der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle ab April 2019  
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Â Ein betriebliches/ kommunales Mobilitätsmanagement wurde durch das Klimaschutz-
management des Landkreises vorangetrieben, u. a. Einrichtung Pendlerportal, Aktuali-
sierung des Fuhrparks, tlw. Umstellung auf umweltfreundlichere Antriebe, Durchfüh-
rung von weiteren Aktionen wie ăMobilitªtstagò/ Mobilitªtsschulungen, Beratung auch 
weiterer Institutionen / Unternehmen 

Â Ein Sozialticket (Ticket-S) mit Gültigkeit auf den RBB-Linien im Landkreis Holzminden 
wurde eingeführt, jedoch ohne Gültigkeit im SPNV. 
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3. Bestandsaufnahme 

3.1 Raumstruktur 

Das Verbandsgebiet des ZVSN umfasst die drei Landkreise Göttingen, Holzminden und Nort-
heim. Insgesamt leben hier ca. 411.000 Menschen (Stand 30.06.2019). Das Gebiet erstreckt 
sich um das Oberzentrum Göttingen und bezieht die Mittelzentren Einbeck, Bad Ganders-
heim, Osterode am Harz, Northeim, Duderstadt, Hann. Münden, Holzminden und Uslar mit 
ein.  

Im Folgenden werden die zentralen Aspekte zur Raumstruktur tabellarisch dargestellt. 

Â Tabelle 1: Übersicht Raumstruktur und zentralörtliche Gliederung der Landkreise 

Landkreis Göttingen 

Einwohner (Stand 30.06.2019) 208.528 (ohne Stadt Göttingen) 

327.710 (inkl. Stadt Göttingen) 

Fläche in km² 1.753 (ohne Stadt Göttingen) 

Einwohnerdichte in EW/ km² 119 (ohne Stadt Göttingen) 

Zentralörtliche Gliederung 

Oberzentrum Göttingen 

Mittelzentren Duderstadt, Hann. Münden, Osterode am Harz 

Grundzentren Adelebsen, Windhausen, Bad Lauterberg im Harz, Bad Sachsa, 

Bovenden, Dransfeld, Groß Schneen, Ebergötzen, Giebolde-

hausen, , Hattorf am Harz, Herzberg am Harz, Walkenried, 

Landwehrhagen, Reinhausen, Rosdorf 

 

Landkreis Holzminden 

Einwohner (Stand 30.06.2019)  70.698 

Fläche in km² 692 

Einwohnerdichte in EW/ km² 102 

Zentralörtliche Gliederung 

Oberzentrum - 

Mittelzentren Holzminden 

Grundzentren Bevern, Bodenwerder, Boffzen, Delligsen,  

Eschershausen, Stadtoldendorf, Polle, Lauenförde 
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Landkreis Northeim 

Einwohner (Stand Sep. 2015) 132.577  

Fläche in km² 1.267  

Einwohnerdichte in EW/ km² 105 

Zentralörtliche Gliederung 

Oberzentrum - 

Mittelzentren Einbeck, Northeim, Uslar, Bad Gandersheim 

Grundzentren Bodenfelde, Hardegsen, Moringen, Nörten-Hardenberg, Kat-

lenburg, Lindau, Dassel, Markoldendorf, Kalefeld, Kreiensen 

3.1.1 Einwohnerentwicklung 

Der Untersuchungsraum umfasst neben dem Oberzentrum Göttingen acht Mittelzentren und 
31 Grundzentren, in denen einschl. der Stadt Göttingen rund 531.000Menschen leben.  

Die Stadt Göttingen ist mit ca. 119.000Einwohnern die größte Stadt in der Region. Weitere 
größere Städte neben dem Oberzentrum Göttingen sind die o. g. Mittelzentren  

Die Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet sind seit 2011 insgesamt um ca. 1,11 %zurückgegan-
gen, bzw. absolut um 4.639 Einwohner. Die Region ist insgesamt von einem Bevölkerungs-
rückgang geprägt, wobei der Landkreis Holzminden mit 3,36% Bevölkerungsrückgang am 
stärksten betroffen ist. Der Landkreis Göttingen konnte demgegenüber sogar eine leichte 
Steigerung von 0,69% verzeichnen. Auffällig ist, dass vor allem die Städte und Gemeinden 
entlang der Nord-Süd-Bahnachse eher Einwohnerzuwächse zu verzeichnen hatten. 
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Â Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung in den Landkreisen10 

 Bevölkerung Veränderung 

201111 2019 absolut % 

LK Northeim 136.516 132.577 -3.939 -2,89% 

LK Holzminden 73.155 70.698 -2.457 -3,36% 

LK Göttingen 207.107 208.528 1.421 0,69% 

Stadt Göttingen 117.090 119.182 2.092 1,79% 

Summe (inkl. Stadt Göttin-
gen) 

533.868 530.985 -2.883 -0,54% 

Summe (excl. Stadt Göttin-
gen) 

416.778 412.139 -4.639 -1,11% 

 

Eine zusammenfassende Übersicht gibt die folgende kartografische Darstellung (Abbildung 
1):  

 
10  Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Bevölkerung und Katasterfläche in Niedersachsen (2020) 
11  Referenzdatum, Bezug zum 2. NVP des ZVSN 
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Â Abbildung 1: Einwohnerentwicklung und Prognose (2019 -2028) 
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3.1.2 Beschäftigte und Arbeitsplatzangebot 

Neben der Siedlungsstruktur und Einwohnerverteilung ist die Kenntnis der wichtigen Ar-
beitsplatzstandorte sowie öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturen mit hohem Publi-
kumsverkehr wichtig für die Planung und Ausgestaltung der öffentlichen Verkehrsangebote. 
Für das Verbandsgebiet sind die Stadt Göttingen sowie die Mittelzentren und einige Grund-
zentren als wichtige Arbeitsplatzstandorte von Bedeutung.  

Die größten Arbeitgeber bzw. Arbeitsplatzkonzentrationen innerhalb des Landkreises sind 
im Folgenden, auf Grundlage der Daten der IHK Hannover dargestellt: 

Landkreis Göttingen und Stadt Göttingen (Stand 2018) 

Industrie: 

Â Sartorius, Göttingen (Pharma-/Laborzulieferer) 2.800 Beschäftigte 

Â Otto Bock, Duderstadt (Orthopädietechnik) 1.600 Beschäftigte 

Â Mahr, Göttingen (Messtechnik) 800 Beschäftigte 

Â EXIDE Technologies, Bad Lauterberg (Batterien) 720 Beschäftigte 

Â Novelis, Göttingen (Aluminium) 650 Beschäftigte 

Â Piller Group, Osterode (Elektrotechnik) 650 Beschäftigte 

Â ContiTech MGW, Hann. Münden (Automotive) 600 Beschäftigte 

Â Coherent, Göttingen (Lasertechnik) 540 Beschäftigte 

Â SmurfitKappa Herzberger Papierfabrik 500 Beschäftigte 

Â Harz Guss Zorge, Zorge (Kfz.-Gussteile u.a.) 500 Beschäftigte 

Â WMU Weser Metall Umformtech., Hann. Münden 440 Beschäftigte 

Â KAMAX, Osterode (Schrauben) 430 Beschäftigte 

Â Multi-Color, Hann. Münden (Etiketten) 360 Beschäftigte 

Â Jungfer Druckerei u. Verlag, Osterode 350 Beschäftigte 

Â Kodak Graphic Comm., Osterode (Druckplatten) 350 Beschäftigte 

 

Dienstleistungen:  

Â Univ. Göttingen, -Medizin, zahlr. Institute 16.000 Beschäftigte 

Â Asklepios Psychiatrie, Göttingen 800 Beschäftigte 

Â Sparkasse Göttingen 670 Beschäftigte 

Â Friedrich Zufall Intern, Spedition, Göttingen 590 Beschäftigte 

Â Göttinger Stadtwerke/Verkehrsbetriebe 530 Beschäftigte 

Â SYCOR, Göttingen (IT-Dienstleister) 500 Beschäftigte 

Â HELIOS Kliniken Herzberg und Osterode 500 Beschäftigte 
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Â Kreis- bzw. Stadtverwaltung in den größeren Städten (ohne Angabe zur Beschäftigten-
zahl) 

 

Landkreis Northeim (Stand 2018) 

Industrie: 

Â ContiTec, Northeim (Gummi-/Kfz.-teile) 1.950 Beschäftigte 

Â KWS SAAT, Einbeck (Saatgut) 1.400 Beschäftigte 

Â A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS, Einbeck 750 Beschäftigte 

Â THIMM Verpackung, Northeim (Papier, Pappe) 440 Beschäftigte 

Â Renold, Einbeck (Antriebssysteme) 410 Beschäftigte 

Â Auer Lighting, Bad Gandersheim (Lichttechnik) 400 Beschäftigte 

Â Breckle, Northeim (Matratzen) 400 Beschäftigte 

Â Kurt König, Moringen/Einbeck (Metall/Baumasch.) 320 Beschäftigte 

Â Piller Blowers & Compressors, Moringen 300 Beschäftigte 

Â Lorowerk, Bad Gandersheim (Entwässerungss.) 300 Beschäftigte 

Â Dura Automotive Systems, Einbeck (Kfz.-teile) 280 Beschäftigte 

Â RKW, Kalefeld (Folien) 240 Beschäftigte 

Â WILVORST Herrenmoden, Northeim 230 Beschäftigte 

Â Henke-Sass, Wolf Mikrooptik, Nörten-Hardenberg 230 Beschäftigte 

Â Bosch, Kalefeld (Reparatur Elektrowerkzeuge) 230 Beschäftigte 

 

Dienstleistung: 

Â HELIOS Kliniken, Bad Gandersheim/Northeim 620 Beschäftigte 

Â HKS Sicherheitsservice, Hardegsen 610 Beschäftigte 

Â ProcleanGebäudedienste, Einbeck 550 Beschäftigte 

Â Deutsche Post Dialog Solutions, Einbeck 450 Beschäftigte 

Â Tilch Gruppe, Northeim u.a. (Pflege) 430 Beschäftigte 

Â Paracelsus Kliniken, Bad Gandersheim 400 Beschäftigte 

Â CTDI Solutions, Nörten-H. (Instand./Logistik) 350 Beschäftigte 

Â Kreis-Sparkasse, Northeim 300 Beschäftigte 

Â Poco Domäne, Hardegsen (Möbelhaus) 200 Beschäftigte  

Â Einbecker Bürgerspital GmbH, ca. 335 Beschäftigte 

Â Pädagogisch-Therapeutisches Förderzentrum (PTZ) GmbH Einbeck, ca. 300 Beschäf-
tigte 
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Â Kreis- bzw. Stadtverwaltung in den größeren Städten (ohne Angabe zur Beschäftigten-
zahl) 

 

Landkreis Holzminden (Stand: 2018) 

Industrie 

Â Symrise, Holzminden (Duft-und Aromastoffe) 2.500 Beschäftigte 

Â STIEBEL ELTRON, Holzminden (Haus-und Systemtechnik) 1.400 Beschäftigte 

Â Noelle + von Campe, Boffzen (Behälterglas) 480 Beschäftigte 

Â SCHOTT, Grünenplan (Dünnglas) 380 Beschäftigte 

Â Heller-Leder/Helcor, Hehlen (Lederverarbeit.) 330 Beschäftigte 

Â PETRI-Feinkost, Ottenstein (Frischkäse) 320 Beschäftigte 

Â O-I Glasspack, Holzminden (Behälterglas )280 Beschäftigte 

Â Interpane Glas Industrie, Lauenförde (Flachglas) 250 Beschäftigte 

Â Druckguss Eberhard Schlicht, Holzminden 170 Beschäftigte 

Â VG-Orth, Stadtoldendorf (Gips) 140 Beschäftigte 

Â Barberini, Grünenplan (Brillenglas) 130 Beschäftigte 

Â Müller + Müller-Joh., Holzminden (Behälterglas) 130 Beschäftigte 

Â Otto Künnecke, Holzminden (Maschinenbau) 130 Beschäftigte 

 

Dienstleistung 

Â Agaplesion Ev. Krankenhaus Holzminden 500 Beschäftigte 

Â VR-Bank in Südniedersachsen, Holzminden 300 Beschäftigte 

Â Tesium, Holzminden (Industriedienstleist.) 260 Beschäftigte 

Â Symotion, Holzminden (Logistik) 170 Beschäftigte 

Â Weydringer & Strohte, Holzminden (Getränkegroßhandel) 150 Beschäftigte 

 

Ableitung Handlungsbedarf für NVP 

Č  Überprüfung der ÖPNV-Anbindung der größeren Arbeitsplatzstandorte bzw. der Ar-
beitsplatzkonzentrationen.  

3.1.3 Pendlerverhalten 

Für die Konzeption des künftigen ÖPNV-Angebots ist die Betrachtung der erreichbaren Ver-
kehrsnachfrage eine grundlegende Voraussetzung. Die Verkehrsnachfrage ist in ihrer räum-
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lichen Verteilung durch die Siedlungsstruktur vorbestimmt. Bedeutend für die ÖPNV-Nach-
frage ist die Verteilung von Einwohnern, Arbeitsplätzen und Schulstandorten. Die Verflech-
tungen im Schülerverkehr können anhand der Quelle-Ziel-Beziehungen derjenigen Schüle-
rinnen und Schüler, die einen Anspruch auf Beförderung bzw. Erstattung der Aufwendungen 
gemäß den jeweiligen Satzungen der Landkreise haben, abgeleitet werden. Als weitere Da-
tenbasis für die Verkehrsverflechtung werden die Pendlerbeziehungen der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten ausgewertet. 

Die Pendlerrelationen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten für die Städte und Ge-
meinden im Verbandsgebiet werden in der folgenden Karte dargestellt (vgl. Abbildung 2). 
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Â Abbildung 2: Pendlerbeziehungen 

 

 
Die Pendlerbeziehungen im Untersuchungsraum finden überwiegend innerhalb einer Ge-
meinde bzw. zwischen benachbarten Kommunen statt. Für die Planung des regionalen ÖPNV 
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sind insbesondere die Pendlerverflechtungen, die über mehrere Gemeindegrenzen hinaus-
gehen von Bedeutung. Diese Relationen mit mehr als 150 Fahrten pro Tag und Richtung sind 
in der vorangestellten Karte dargestellt. Hierbei zeigt sich, dass das Oberzentrum Göttingen 
den wesentlichen Zielort der Pendler darstellt. Im Einzelnen sind besonders starke Relatio-
nen von Bovenden, Rosdorf, Gleichen, Duderstadt, Friedland, den Samtgemeinden Giebolde-
hausen und Radolfshausen, dem Flecken Nörten-Hardenberg sowie von Northeim nach Göt-
tingen zu erkennen. Darüber hinaus sind relevante Ströme in Nachbarregionen festzustel-
len. Sowohl von Hann. Münden nach Kassel als auch von Staufenberg nach Kassel sind be-
deutende Pendlerströme vorhanden.  Auch zwischen Holzminden und Höxter lässt sich ein 
erhöhtes Pendleraufkommen ablesen. Die bedeutendsten Pendlerverflechtungen werden in 
der nachfolgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt. 

Â Tabelle 3: Bedeutende Pendlerverflechtungen (>600 Pendler) 

Wohnort Arbeitsort Anzahl Referenz  
3. NVP 

Entwicklung 

Bovenden Stadt Göttingen 3.251 2.901 + 12% 

Rosdorf Stadt Göttingen 2.934 2.699 + 9% 

Gleichen Stadt Göttingen 1.960 2.030 - 3% 

Duderstadt Stadt Göttingen 1.917 1.741 + 10% 

Höxter Holzminden 1.843 k. A. - 

Northeim Stadt Göttingen 1.656 1.400 + 18% 

Nörten-Hardenberg Stadt Göttingen 1.557 1.423 + 9% 

Friedland Stadt Göttingen 1.556 1.471 + 6% 

Adelebsen Stadt Göttingen 1.402 1.362 + 3% 

Staufenberg Kassel 1.389 1.395 +/- 0% 

Dassel Einbeck 1.378 1.319 + 4% 

Hardegsen Stadt Göttingen 1.299 1.218 + 7% 

Einbeck Northeim 1.104 781 + 41% 

Bad Grund Osterode am Harz 1.037 937 + 11% 

Stadt Göttingen Rosdorf 1.011 827 + 22% 

Holzminden Höxter 961 k. A. - 

Hann. Münden Kassel 942 942 +/- 0% 

Hann. Münden Stadt Göttingen 913 773 + 18% 

Katlenburg-Lindau Northeim 844 829 + 2% 

Delligsen Alfeld (Leine) 841 k. A. - 

Dransfeld Stadt Göttingen 817 705 + 16% 

Uslar Stadt Göttingen 814 789 + 3% 

Stadt Göttingen Northeim 814 616 + 32% 
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Wohnort Arbeitsort Anzahl Referenz  
3. NVP 

Entwicklung 

Herzberg Osterode am Harz 756 679 + 11% 

Bevern Holzminden 706 k. A. - 

Einbeck Stadt Göttingen 702 681 + 3% 

Osterode am Harz Northeim 670 242 + 177% 

Quelle:  Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Stand: 30.06.2019 
 
Anhand der Pendlerdaten lassen sich die verkehrlichen Verflechtungen von und nach Göt-
tingen und die Bedeutung der Mittelzentren für die umgebenden Kommunen deutlich her-
ausheben. Die Städte Northeim, Osterode am Harz, Holzminden und Duderstadt weisen da-
bei sehr vielfältige Pendlerverflechtungen auf, während sich bei den anderen Mittelzentren 
die nachfragestarken Beziehungen auf wenige Relationen beschränken. 

 

Ableitung Handlungsbedarf für NVP 

Č  Berücksichtigung der Bedeutung der Relationen bei den Bedienungskategorien und im 
Maßnahmenkonzept. 

3.1.4 Schulstandorte 

Neben der Betrachtung der Einwohnerverteilung ist für den ÖPNV die schulische Infrastruk-
tur von besonderem Interesse. Die Schulen sollten bezüglich der Schülerbeförderung wei-
testgehend in das Liniennetz des ÖPNV gem. §42 PBefG integriert sein. Für das ÖPNV-Netz 
werden daraus Rahmenbedingungen hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung abgesteckt. 

Schulstruktur 

Im Bereich des Schulverkehrs sind vor allem Schulpendler zu weiterführenden Schulen bei 
der Planung und Ausgestaltung des ÖPNV-Angebotes relevant, weshalb diese Schulformen 
in der Raumstrukturanalyse Beachtung finden. 

Die Schulstandorte werden in den nachfolgenden Tabellen dargestellt. Insbesondere für die 
Gymnasien und Gesamtschulen ergeben sich zum Teil große Einzugsbereiche, die sich im 
Bereich der Stadt Göttingen überschneiden. Die Förderschulen sind aufgrund ihrer sehr gro-
ßen und wechselnden Einzugsbereiche zum Teil nicht aufgenommen worden. Neben den in 
den folgenden Tabellen genannten Schulen existieren weitere Schulen, die nicht in der Trä-
gerschaft der Landkreise sind (z.B. Pädagogium Bad Sachsa, Paul-Gerhardt-Schule Dassel, 
div. freie Schulen). Aufgrund des tlw. überregionalen Einzugsbereichs dieser Schulen wer-
den diese im Folgenden nicht dargestellt. 

http://www.zvsn.de/nvp2/gesetze/gesetze.html
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Â Tabelle 4: Weiterführende Schulen des Landkreises Göttingen 

Schulstandort  Haupteinzugsbereich  

Gymnasien / Gesamtschulen Göttingen Flecken Adelebsen 

Flecken Bovenden 

Gemeinde Friedland 

Gemeinde Gleichen 

Stadt Göttingen 

Gemeinde Rosdorf 

Samtgemeinde Radolfshausen 

Samtgemeinde Dransfeld 

IGS Bovenden Flecken Adelebsen 

Flecken Bovenden 

Samtgemeinde Radolfshausen 

Gemeinde Rosdorf  

Stadt Göttingen 

Oberschule Dransfeld Samtgemeinde Dransfeld 

Flecken Adelebsen 

Stadt Göttingen 

Stadt Hann. Münden 

Gymnasium Duderstadt 

(Eichsfeld-Gymnasium) 

Stadt Duderstadt 

Samtgemeinde Gieboldehausen 

Samtgemeinde Radolfshausen 

Realschule Duderstadt 

(Heinz-Sielmann-Realschule) 

Stadt Duderstadt 

Samtgemeinde Gieboldehausen 

Samtgemeinde Radolfshausen 

Hauptschule Duderstadt 

(Astrid-Lindgren-Schule) 

Stadt Duderstadt 

Samtgemeinde Gieboldehausen 

Samtgemeinde Radolfshausen 

KGS Gieboldehausen Stadt Duderstadt 

Samtgmeinde Gieboldehausen 

Samtgemeinde Radolfshausen 

Gemeinde Katlenburg-Lindau (LK Northeim) 

Oberschule Groß Schneen 

(Carl-Friedrich-Gauß-Schule) 

Gemeinde Friedland 

Gemeinde Rosdorf 

Gemeinde Gleichen 

Stadt Göttingen  

Gymnasium Hann. Münden Stadt Hann. Münden 

Gemeinde Staufenberg 
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Samtgemeinde Dransfeld  

Gemeinde Reinhardshagen (Hessen) 

Werra-Realschule Hann. Münden Stadt Hann. Münden 

Drei-Flüsse-Realschule Stadt Hann. Münden 

Gemeinde Staufenberg 

Gemeinde Reinhardshagen (Hessen) 

Samtgemeinde Dransfeld 

Hauptschule Münden ð  

Schule am Botanischen Garten 

Stadt Hann. Münden 

 

Gesamtschule Fuldatal Stadt Hann. Münden 

Gesamtschule Witzenhausen Stadt Hann. Münden 

Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg 

(KGS) 

Samtgemeinde Hattorf 

Stadt Herzberg 

Stadt Bad Lauterberg 

Stadt Bad Sachsa 

Gemeinde Walkenried 

Oberschule Bad Sachsa Stadt Bad Sachsa,  

Gemeinde Walkenried,  

Stadt Bad Lauterberg im Harz 

Oberschule Badenhausen Gemeinde Bad Grund (Harz), Stadt Osterode am Harz mit 

Ausnahme des Ortsteils Schwiegershausen 

Oberschule Hattorf am Harz Samtgemeinde Hattorf am Harz, Ortsteil Schwiegershausen 

der Stadt Osterode am Harz 

Oberschule Herzberg am Harz Stadt Herzberg am Harz 

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Herzberg 

am Harz, ăSekundarstufe Iò 

Stadt Herzberg am Harz, Stadt Bad Lauterberg im Harz,  

Stadt Bad Sachsa, Samtgemeinde Hattorf am Harz,  

Gemeinde Walkenried 

Tilman-Riemenschneider-Gymnasium, Os-

terode am Harz I  

Stadt Osterode am Harz, Gemeinde Bad Grund (Harz) 

Hauptschule Neustädter Tor, Osterode am 

Harz 

Gemeinde Bad Grund 

Stadt Osterode am Harz 

Realschule am Röddenberg Osterode Gemeinde Bad Grund 

Stadt Osterode am Harz 
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Â Tabelle 5: Weiterführende Schulen des Landkreises Northeim 

Schulstandort Haupteinzugsbereich 

Gymnasium Bad Gandersheim Stadt Bad Gandersheim 

Gemeinde Kalefeld 

Kreiensen (ehemaliges Gemeindegebiet)  

Lamspringe, Freden (Landkreis Hildesheim) 

Oberschule Bad Gandersheim  Stadt Bad Gandersheim 

Ortschaft Kreiensen (ehemaliges Gemeindegebiet) 

Gemeinde Kalefeld 

Integrierte Gesamtschule Bodenfelde (IGS) Gemeinde Bodenfelde 

Stadt Hardegsen 

Stadt Uslar 

Gemeinde Wesertal (Hessen)  

Oberschule Dassel Stadt Dassel 

Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf (Landkreis 

Holzminden)  

Hauptschule/Realschule Greene Stadt Einbeck  

Löns-Realschule Einbeck Stadt Dassel 

Stadt Einbeck 

Integrierte Gesamtschule Einbeck (IGS) Stadt Einbeck 

Stadt Bad Gandersheim 

Gemeinde Kalefeld 

Stadt Dassel 

Gymnasium Einbeck Stadt Einbeck 

Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf (Landkreis 

Holzminden) 

Stadt Dassel 

Oberschule Katlenburg-Lindau  Gemeinde Katlenburg-Lindau  

Oberschule Kalefeld (2021 auslaufend) Gemeinde Kalefeld  

Kooperative Gesamtschule (KGS) Moringen Stadt Hardegsen 

Gemeinde Kalefeld 

Gemeinde Katlenburg-Lindau 

Stadt Moringen 

Flecken Nörten-Hardenberg 

Stadt Northeim  
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Gesamtschule Nörten-Hardenberg (Außen-

standort der KGS Moringen) 

Stadt Hardegsen 

Gemeinde Kalefeld 

Gemeinde Katlenburg-Lindau 

Flecken Nörten-Hardenberg 

Stadt Northeim 

Gymnasium Northeim Stadt Hardegsen 

Gemeinde Kalefeld 

Gemeinde Katlenburg-Lindau 

Stadt Moringen 

Flecken Nörten-Hardenberg 

Stadt Northeim 

Thomas-Mann Oberschule Northeim Stadt Northeim  

Oberschule Northeim Stadt Moringen 

Stadt Northeim 

Gymnasium Uslar Gemeinde Bodenfelde 

Stadt Hardegsen 

Gemeinde Wesertal (Hessen) 

Stadt Uslar 

Oberschule Uslar Gemeinde Bodenfelde 

Stadt Hardegsen 

Gemeinde Wesertal (Hessen) 

Stadt Uslar 

Â Tabelle 6: Weiterführende Schulen des Landkreises Holzminden12 

Schulstandort Haupteinzugsbereich 

Haupt- und Realschule Eschershausen Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf 

Samtgemeinde Bevern 

Oberschule Bevern Samtgemeinde Bevern 

Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf 

Samtgemeinde Bodenwerder-Polle 

Stadt Holzminden 

Oberschule Bodenwerder Samtgemeinde Bodenwerder-Polle  

 
12  Im Landkreis Holzminden sind die Schulbezirke faktisch aufgelöst. Für die Schülerinnen und Schüer besteht 

Wahlfreiheit bei der Schulwahl im gesamten Kreisgebiet. Dennoch bleiben Haupteinzugsbereiche aufgrund 
der Nähe zum jeweiligen Schulstandort bestehen und werden hier anlaog zu den anderen beiden Landkrei-
sen dargestellt.  
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Oberschule Delligsen mit  

Außenstelle Duingen (Landkreis Hildes-

heim) 

Flecken Dellingsen 

Flecken Duingen (Landkreis Hildesheim)  

Homburg-Oberschule Stadtoldendorf Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf  

Oberschule Holzminden Stadt Holzminden  

Samtgemeinde Boffzen  

Samtgemeinde Bodenwerder-Polle  

Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf 

Campe-Gymnasium Holzminden Landkreis Holzminden (ohne Flecken Delligsen)  

 

Für den Landkreis Holzminden sind darüber hinaus folgende Schulstandorte in den Nach-
barlandkreisen von besonderer Bedeutung: 

Â Gymnasium Bad Pyrmont, Einzugsbereich SG Bodenwerder-Polle  

Â Realschule Bad Pyrmont, Einzugsbereich SG Bodenwerder-Polle 

Â Hauptschule/Realschule Emmerthal, Einzugsbereich SG Bodenwerder-Polle 

Â Albert-Einstein-Gymnasium Hameln, Einzugsbereich SG Bodenwerder-Polle 

Â Viktoria-Luise-Gymnasium Hameln, Einzugsbereich SG Bodenwerder-Polle 

Â Schiller-Gymnasium Hameln, Einzugsbereich SG Bodenwerder-Polle 

Â IGS Salzhemmendorf, Einzugsbereich SG Bodenwerder-Polle 

Â Gymnasium Alfeld, Einzugsbereich Flecken Delligsen 

Â Hauptschule Alfeld, Einzugsbereich Flecken Delligsen 

Â Realschule Alfeld, Einzugsbereich Flecken Delligsen 

Â Gymnasium Beverungen, Einzugsbereich Samtgemeinde Boffzen 

Â Sekundarschule Beverungen, Einzugsbereich Samtgemeinde Boffzen 

Â Gymnasium Höxter, Einzugsbereich Samtgemeinde Boffzen 

Â Realschule Höxter, Einzugsbereich Samtgemeinde Boffzen 

Â Sekundarschule Höxter, Einzugsbereich Samtgemeinde Boffzen  
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3.1.5 Versorgungsstruktur13 

Die Erreichbarkeit von Einzelhandelsstandorten und Versorgungseinrichtungen mit dem öf-
fentlichen Verkehr wird vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen. 

Deutliche Unterschiede zeigen sich im Einkaufs- und Besorgungsverkehr hinsichtlich der 
Zielwahl: Während die werktäglichen Einkäufe des täglichen Bedarfs und sonstigen Besor-
gungen überwiegend im eigenen Wohnort bzw. in der Gemeinde (insgesamt zu drei Vierteln) 
oder in Verbindung mit dem Arbeitsweg erledigt werden, zeigt sich bei den "Wochenend-
Einkäufen" die Wirkung von großen Einkaufszentren mit rund 50% Anteil an allen Wegen. 

Einkaufsstandorte   

Die Versorgung mit Gütern des mittel- bis langfristigen Bedarfs wird weitgehend über die 
umliegenden Oberzentren bzw. die Mittelzentren in den Landkreisen abgedeckt.  

In den drei Landkreisen gibt es neben den zentralen Bereichen der Mittelzentren und be-
stimmter Grundzentren an folgenden Standorten Konzentrationen von Einzelhandelsein-
richtungen: 

Â Göttingen: verschiedene Standorte 

Â Northeim Gewerbegebiet Süd 

Â Osterode Gewerbegebiet (Herzberger Landstraße und Leege) 

Â Einbeck Ost (Altendorfer Tor) 

Â Duderstadt (Feilenfabrik) 

Â Holzminden Gewerbegebiet Bülte 

 

Ableitung Handlungsbedarf für NVP 

Č  Überprüfung der ÖPNV-Anbindung der größeren Einzelhandelsstandorte.  

Krankenhäuser und soziale Einrichtungen 

Im Verbandsgebiet gibt es 15 Kliniken und Krankenhäuser. Im Landkreis Göttingen sind im 
Bereich des Altlandkreises Osterode a.H. diverse Kommunen bzw. einzelne Ortsteile als Kur-
ort, Heilbad oder Erholungsort ausgezeichnet. Insbesondere die Kureinrichtungen sind auf 
eine gute ÖPNV-Erreichbarkeit angewiesen. Im Landkreis Northeim ist diesbezüglich die 
Stadt Bad Gandersheim zu erwähnen. Darüber hinaus existieren mittlerweile in allen größe-
ren Kommunen Senioren- und Pflegeheime. Ältere Menschen zählen häufig zu der Kunden-
gruppe der Captive-Rider, das heißt, sie sind in ihrer Mobilität auf den ÖPNV angewiesen. 
Daher sind Seniorenheime nicht nur im Hinblick auf eine barrierefreie Ausgestaltung der 

 
13  Die Bestandsaufnahme berücksichtigt die Einrichtungen im Verbandsgebiet. Darüber hinaus bestehen auch 

Verkehrsbeziehungen zu weiteren Einrichtungen in den Nachbarlandkreisen bzw. aus den Nachbarlandkrei-
sen zu den Einrichtungen im Verbandsgebiet.  
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Haltestellen von Bedeutung. Das ÖPNV-Angebot hat zusätzlich für Gäste, die Bewohner be-
suchen, sowie für die Angestellten der Seniorenheime Bedeutung.  

Â Tabelle 7: Krankenhäuser und Kliniken 

Standort und Einrichtung Bettenzahl 

Uniklinik Göttingen 1.521 

Evangelisches Krankenhaus Göttingen Weende 601 

Asklepiosklinik Göttingen 428 

Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen Moringen 408 

Kirchberg Klinik Bad Lauterberg 313 

Klinikum Hann. Münden 245 

Paracelsus-Klinik am See Bad Gandersheim 220 

Helios Klinik Herzberg/Osterode 214 

Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim 210 

Paracelsus-Roswitha-Klinik, Bad Gandersheim 200 

Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden 183 

Asklepios Fachklinikum Tiefenbrunn Rosdorf 182 

St. Martini Krankenhaus Duderstadt 155 

Paracelsus-Klinik an der Gande Bad Gandersheim 119 

Einbecker BürgerSpital 103 

Agaplesion Krankenhaus Neu Bethlehem Göttingen 100 

Helios Klinik Bad Gandersheim 89 

Diabeteszentrum Bad Lauterberg 80 

Orthopädische Klinik Dr. Muschinsky Bad Lauterberg 34 

 

Ableitung Handlungsbedarf für NVP 

Č  Überprüfung der ÖPNV-Anbindung der Krankenhäuser und Kliniken 

Č Besondere Berücksichtigung des Aspektes der barrierefreien Ausgestaltung der Halte-
stellen im Umfeld der genannten Einrichtungen 

3.1.6 Freizeit- und Naherholungsziele 

Freizeit / Tourismus:  
 
Als regional bedeutsame Ziele im Freizeitverkehr ist insbesondere das kulturelle Angebot in 
Göttingen (Theater, Kino etc.) hervorzuheben.  
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Teile des Landkreises Göttingen sind für Naherholung der Großstädte Göttingen und Kassel 
bedeutsam, wobei insbesondere der Naturpark Münden mit seinen Waldgebieten (Bram-
wald, Kaufunger Wald, Bereich ăHoher Hagenò) und Flüssen (Fulda, Werra, Weser) sowie 
weitere Gewässer (Seeburger See, Wendebach-Stausee, Rhumequelle) zu nennen sind. Hin-
sichtlich des Städtetourismus haben die Städte Göttingen, Duderstadt und Hann. Münden 
eine herausragende Bedeutung. Darüber hinaus haben die Orte Dransfeld, Ebergötzen, See-
burg und Friedland touristische Bedeutung. 

Durch ihre Lage im bzw. am Harz sind die Kommunen im ehemaligen Landkreis Osterode 
a.H. als Tourismusregion zu bezeichnen. Als Einzelziele sind u.a. die Erlebnisbäder in Bad 
Sachsa, Osterode a.H. und Bad Lauterberg, die Sösetalsperre, der Oderstausee, die Einhorn-
höhle und die Ruine Scharzfeld sowie das Höhlenerlebniszentrum Bad Grund und das Zis-
terzienser Kloster in Walkenried zu erwähnen. 

Im Landkreis Northeim ist für den Wandertourismus der Solling von Bedeutung (Boden-
felde, Dassel, Hardegsen, Moringen sowie Uslar, zusätzlich mit ăBadelandò und Schmetter-
lingspark). Daneben haben das Leinetal sowie die Northeimer Seenplatte eine gesteigerte 
Bedeutung im Bereich des Tagestourismus und als Ausflugsziel. Als Heilbad ist Bad 
Gandersheim auch von touristischer Bedeutung und wird durch die im Jahr 2022 hier statt-
findende Landesgartenschau an Bedeutung gewinnen. Im Städtetourismus sind v.a. die 
Kreisstadt Northeim und die Stadt Einbeck hervorzuheben. Erwähnswerte örtliche Sehens-
würdigkeiten befinden sich in Kalefeld, Willershausen mit dem Naturdenkmal Tongrube 
Willershausen und dem Harzhorn (Römer-Schlachtfeld) ebenfalls in Kalefeld. Als saisonale 
Besonderheit sind die jährlichen Gandersheimer Domfestspiele hervorzuheben. 

Touristisch bedeutsam für den Landkreis Holzminden sind die Region des Weserberglandes 
und die Solling-Vogler-Region. Es gibt zahlreiche regionale und überregionale Rad- und 
Wanderrouten die durch den Landkreis führen. Hervorzuheben sind dabei der Weserradweg 
sowie verschiedene Wanderwege.  

Kreisgrenzen übergreifend hat sich mit dem Fachwerk-Fünfeck (Duderstadt, Einbeck, Hann. 
Münden, Northeim, Osterode a. H.) ein Projekt entwickelt, was neue Impulse für den Touris-
mus, die Gestaltung der Städte und die Wirtschaft setzen und zugleich das Bewusstsein für 
die Besonderheit des kulturellen Erbes schärfen möchte. 

Die angrenzenden Ausflugs- und Urlaubsgebiete Harz und Reinhardswald sowie die Rad-
fernwege Leine-Heide, Werra, Fulda, Weser und Weser-Harz-Heide stellen wichtige regio-
nale und überregionale Freizeitziele dar. Besondere Bedeutung für den Radverkehr hat der 
Europaradweg R1. Er führt auf seiner Strecke von Boulogne-sur-Mer an der französischen 
Kanalküste in die russische Metropole Stankt Petersburg quer durch die Landkreise Holz-
minden und Northeim. Von der Weser (Holzminden) und Stadtoldendorf kommend streift er 
Dassel, führt durch Einbeck, Kreiensen und Bad Gandersheim bevor der Weg in Richtung 
Goslar weiterläuft. Ebenfalls ist der weiterzuentwickelnde Rhume-Leine-Erlebnispfad zwi-
schen Rhumequelle und Northeim als attraktives Ziel zu nennen. 

 

Ableitung Handlungsbedarf für NVP 

Č  Überprüfung der ÖPNV-Anbindung der Freizeit- und Naherholungsziele  
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3.1.7 Veränderungen in der Siedlungsstruktur 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Wohn-, Gewerbe- und Freizeitgebiete erweitert 
bzw. neu entwickelt. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die im Rahmen der Betei-
ligung der Städte und Gemeinden gemeldeten Erweiterungen der Siedlungsflächen entwick-
lung seit 2016. 

Â Tabelle 8: Siedlungsflächenentwicklung seit 2016 

Gemeinde/Stadt Standort/ Name Größe 

Moringen Wohngebiet Hagenberg rd. 40 WE 

Wohngebiet Kleingartenweg Erweiterung von 40 auf 50 

Wohngrundstücke 

Ortschaft Fredesloh - Wohngebiet 

Nordfeld 

Erweiterung von 10 auf rd. 15 

Wohnungsgrundstücke 

Ortschaft Großenrode - Wohngebiet 

ăIm Knipstaleò  

rd. 35 Wohngrundstücke 

Nörten-Hardenberg Ot Angerstein 60 WE 

Hofbreite 80 WE 

Stadtoldendorf Bereich Schäfereiweg (Braaker 

Straße) 

ca. 21 WE 

Gemeinde Gleichen Grundzentrum Reinhausen 0,6 ha = 4-5 Wohngrundstücke 

Gemeinde Gleichen Grundzentrum Reinhausen 20-25 Baugrundstücke 

Samtgemeinde  
Gieboldehausen 

Ort Rhumspringe ca. 6-7 Baugrundstücke 

Ort Wollershausen  ca. 7-8 Baugrundstücke 

Stadt Hann. Münden Ort Hemeln ca. 15-20 Baugrundstücke 

Samtgemeinde  
Radolfshausen 

Ort Seulingen 0,8 ha 

ca. 7-8 Baugrundstücke 

Ort Waake 0,7 ha 

ca. 8-9 Baugrundstücke 

Ort Bernshausen 0,6 ha 

ca. 7-8 Baugrundstücke 

Gemeinde Rosdorf Ort Mengershausen 0,7 ha 

ca. 8-9 Baugrundstücke 

Grundzentrum Rosdorf 

Wohnbaufläche Mengershäuser Weg 

6,1 ha 

ca. 70-75 Baugrundstücke 
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Gemeinde/Stadt Standort/ Name Größe 

Samtgemeinde  
Dransfeld 

Zaunstätte in Dransfeld 0,7 ha 

ca. 8-9 Baugrundstücke 

Heinsen Baugebiet auf dem Appelbülken 7 Baugrundstücke 

Stadtoldendorf Rumbruch Süd 20 Baugrundstücke 

Holzminden zwischen Sparenberg und Pollmanns-

grund 

ca. 50 WE 

Â Tabelle 9: Gewerbeflächenentwicklung seit 2016 

Stadt/ Gemeinde Standort/ Name Größe 

Gemeinde Gleichen Sondergebiet Einzelhandel Reinhausen 0,6 ha 

Stadt Hann. Münden Ort Hedemünden 

Gemischte gewerbliche Baufläche 

3,8 ha 

Gemeinde Rosdorf Grundzentrum Rosdorf 

Mischbaufläche Kampweg 

1,8 ha 

davon ca. 10-14 Wohnbau-

grundstücke 

 

Ableitung Handlungsbedarf für NVP 

Č  Überprüfung der ÖPNV-Anbindung der neuen Wohn- und Gewerbegebiete.  

 

Unter Berücksichtigung der kartografischen Darstellungen zur Einwohnerentwicklung und 
zum Pendlerverhalten gibt die folgende Karte (Abbildung 3) eine zusammenfassende Über-
sicht über die ÖPNV-relevanten Ziele im Verbandsgebiet.  
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Â Abbildung 3: ÖPNV relevante Ziele in den Landkreisen 
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3.2 ÖPNV-Angebotsstruktur 

3.2.1 SPNV 

Der schienengebundene Personennahverkehr (SPNV) im Gebiet des ZVSN verbindet die 
Städte und Gemeinden untereinander und mit den benachbarten Zentren Kassel, Hannover 
und Braunschweig. In Göttingen und in Northeim (hier vom Angebot jedoch eingeschränkt) 
besteht Anbindung an den Fernverkehr. Desweiteren werden Nachbarregionen, wie der 
Hochstift Paderborn, das Braunschweiger Land oder der Landkreis Hildesheim durch die re-
gionalen Schienenverbindungen angebunden. Das SPNV-Angebot wird in der folgenden Ta-
belle zusammengefasst: 

Â Tabelle 10: SPNV-Angebot (Stand April 2020) 

Produkt / 
Linie 

Betreiber / Verlauf Takt (Mo - Fr / Sa / So) 

RE 1 DB Regio: Göttingen (- Leinefelde -Erfurt - 
Glauchau) 

¶ T120/T120/T120 

RE 2 DB Regio: (Kassel -) Hann. Münden - Eichen-
berg (-Erfurt) 

¶ T120/T120/T120 

RE 2 Metronom: (Hannover -) Northeim ð Göttin-
gen 

¶ T6014/T60/T60 

RE 9 Abellio: (Kassel -) Hann. Münden - Eichen-
berg  
(-Halle (Saale)) 

¶ T120/T120/T120  

RB 46 DB Regio: Herzberg - Seesen (-Braunschweig) ¶ T60/T60/T120 

RB 80 DB Regio: Göttingen - Northeim - Herzberg (- 
Nordhausen) 

¶ T120/T120/T120 

RB 81 DB Regio: Bodenfelde - Northeim (- Nordhau-
sen) 

¶ T120 (+Verstärker) /T120/T120 

RB 82 DB Regio: Göttingen - Kreiensen (- Goslar - 
Bad Harzburg) 

¶ T40-T80 Wechseltakt (Kreiensen 
- Bad Harzburg) 

¶  T120 (Göttingen - Kreiensen) 

RB 84 NordWestBahn: (Paderborn -) Holzminden ð 
Kreiensen 

¶ T120 (+Verstärker) / T120/ T120 

RB 85 NordWestBahn: (Paderborn - Ottbergen -) 
Bodenfelde - Göttingen 

¶ T60 (mit Taktsprüngen) /T120 (+ 
Verstärker) /T120 

RB 86 DB Regio: Göttingen ð Einbeck-Salzderhelden 
ð Einbeck Mitte  

¶ T60 (+Verstärker in der HVZ) / 
T60 / T60 

RB7 Cantus: Göttingen - Eichenberg (- Eschwege - 
Bebra) 

¶ T60 (mit Taktsprüngen) / 
T60/T120 (mit Taktsprüngen 

 
14  Txx = xx-Minuten-Takt; XFP/h = X Fahrtenpaare pro Stunde 
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morgens, nachmittags T120) / 
T120 (+Verstärker) 

RB8 Cantus: Göttingen - Eichenberg (- Kassel) ¶ T60 / T60 / T60 

 

Der NVP kann auf eine vertiefende Bestandsanalyse des SPNV verzichten, da diese dem 
Konzept SPNV 2013+15 zu entnehmen ist bzw. in Verantwortung der LNVG erarbeitet wird.  

3.2.2 Straßengebundener ÖPNV 

Der Straßengebundene ÖPNV im Geltungsbereich des ZVSN besteht aus ca. 120 regionalen 
Buslinien und Stadtverkehren in Einbeck, Northeim, Hann. Münden, Herzberg und Holzmin-
den. Zum Teil wird das Busangebot durch bedarfsgesteuerte Verkehre in Form eines An-
fangs- / Endpunkt Anruf-Sammel-Taxis (AST) oder Bürgerbusverkehren in Zeiten mit schwa-
cher Fahrgastnachfrage ergänzt. 

In den Randbereichen der Landkreise ergänzen Fahrtenangebote aus angrenzenden Ver-
bünden das Fahrtenangebot. 

Für das Stadtbusangebot der Stadt Göttingen ist die Stadt Göttingen selbst Aufgabenträgerin 
und somit nicht Teil dieses NVP. Die Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass zum einen 
die Regionalbuslinien am Göttinger Bahnhof/ZOB beginnen und enden und somit die Innen-
stadt als wichtiges Zielgebiet nicht direkt bedienen; lediglich die Orte Bovenden und Rosdorf 
werden durch die Stadtbuslinien 61 und 62 direkt an die Göttinger Innenstadt angebunden. 
Zum anderen werden die äußeren Stadtteile Göttingens i.d.R. sowohl von den durchlaufen-
den Regionalbuslinien als auch vom Stadtverkehr bedient. 

Bedienungsangebot 

Grundsätzlich ist hervorzuheben, dass die Angebotssituation im Untersuchungsraum im Ver-
gleich mit ähnlich strukturierten Gebieten in Niedersachsen als gut zu bezeichnen ist. So 
zeichnet sich das Bestandsnetz durch eine hohe Anzahl von Buslinien aus, die in die Katego-
rie eines stündlichen Bedienungsstandards fallen. Diese Linien sorgen für die Abdeckung 
der unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse über den Tag und haben annähernd ein gleich-
verteiltes Angebot. Auf ausgewählten Relationen wurde darüber hinaus das Produkt des Re-
gioLiners eingeführt. Auf diesen Linien wird das Angebot zu den Verkehrsspitzenzeiten auf 
einen 30-Minuten-Takt verdichtet. 

Weitere Buslinien sind aufgrund der geringen Fahrtenhäufigkeit und der eingeschränkten 
Betriebszeiten primär auf die Schülerbeförderung ausgerichtet und stellen für andere Fahr-
gäste damit nur ein zeitlich beschränkt nutzbares Angebot dar. 

 
15  LNVG: SPNV-Konzept 2013+ unter http://www.lnvg.de/fileadmin/user_upload/Formulare/SPNV/Kon-

zept_SPNV_lang.pdf, (Zugriff: 21.04.2015) 

http://www.lnvg.de/fileadmin/user_upload/Formulare/SPNV/Konzept_SPNV_lang.pdf
http://www.lnvg.de/fileadmin/user_upload/Formulare/SPNV/Konzept_SPNV_lang.pdf
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Stadtverkehr Einbeck 

In Einbeck verkehren die Linie 201, 202 und 203 als Stadtverkehr. Der zentrale Verknüp-
fungspunkt ist Einbeck Mitte / ZOB. Die Linie 201 bedient die Kühner Höhe, die Linie 202 die 
Südstadt und die Linie 203 den Friedhof. Die Linien verkehren von Montag bis Freitag (06:30 
ð 21:00 Uhr) und Samstag (ca. 07:30 - 19:00 Uhr) ringförmig im 60-Minuten-Takt. 

 

Stadtverkehr Northeim 

Der Stadtverkehr Northeim besteht aus sieben Linien. Die Linien 1 bis 4 verkehren Mo-Fr 
zwischen 06:00 - 19:00 Uhr stündlich sowie samstags zwischen ca. 8.00 ð 14.00 Uhr (zzgl. 
Verstärkerfahrten an Schultagen).  

Â Die Linie 1 verkehrt zwischen Hillerse und Verdistraße, 

Â die Linie 2 verkehrt zwischen Bahnhof/ZOB und Krankenhaus, 

Â die Linie 3 verkehrt zwischen Bühle/Sudheim und Dieselstraße und  

Â die Linie 4 zwischen Gewerbegebiet Süd und Langenholtensen. 

Die Linien 8 und 9 verkehren nur am Wochenende und feiertags mit insgesamt 6-7 Fahrten-
paaren am Nachmittag und am Abend.  

Â Die Linie 8 verkehrt zwischen Krankenhaus/Verdistraße und Hillerse,  

Â die Linie 9 zwischen Sudheim und Langenholtensen. 

Die Linie 7 verkehrt nur im Schulverkehr zwischen Markt ð Bahnhof ð Erich-Kästner-Schule 
und BBS. 

 

Stadtverkehr Hann. Münden 

Der Stadtverkehr Hann. Münden besteht aus fünf Linien. Die Linie 101 verkehrt ein- bis zwei-
stündlich, die Linie 102 zweistündlich und die Linien 103 und 104 von Montag bis Freitag im 
60-Minuten-Takt zwischen ca. 06:00 und 19:00 Uhr. Alle Linien haben den Bahnhof Hann. 
Münden als Start- bzw. Endpunkt und sind hier teilweise betrieblich miteinander verknüpft. 
Am Bahnhof erfolgt ein Anschluss von und zu den Zügen und dem Regionalbusverkehr.   

Das Samstagsangebot der Linien 101, 102, 103 bis 104 wurde 2019 ausgeweitet. 

Â Linie 101: 08.00 ð 19.00 Uhr im Stundentakt (Taktsprünge am Vormittag in Richtung Lau-
bach) 

Â Linie 102: 08.00 ð 14.00 Uhr im Stundentakt (Taktlücke um 08.55 Uhr) 

Â Linie 103: 09.00 ð 19.00 Uhr im Stundentakt 

Â Linie 104: 07.30 ð 18.30 Uhr im Stundentakt 

Ein Angebot an Sonn- und Feiertagen besteht nicht. 

Die Linie 105 verkehrt zwischen Bahnhof/ZOB und Auefeld/BBS als Schulverkehrslinie mit 
einem geringen Angebotspotential für alle weiteren Fahrgäste.  
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Stadtbus Herzberg 

In Herzberg verkehrt die Linie 459 als Stadtverkehr. Die Linie verkehrt zwischen dem Bahn-
hof Herzberg und dem Krankenhaus Herzberg. Von Montag bis Freitag (ca. 07:30 - 18:00 Uhr) 
werden sieben Fahrtenpaare angeboten, am Samstag, Sonn- und Feiertag jeweils vier Fahr-
tenpaare zwischen ca. 10:30 Uhr und 15:30 Uhr. 

 

Stadtverkehr Holzminden 

In der Stadt Holzminden verkehren die Linien 501 (Nordring), 502 (Südring) jeweils als Ring-
verkehr. Während die Linien 501 und 502 im Stundentakt (Mo-Fr ca. 07:00 Uhr bis ca. 19:00 
Uhr, Sa ca. 08:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr) die Bedienung zwischen den Stadtsteilen und dem 
Zentrum sicherstellen, ergänzt die Linie 509 an Schultagen das Angebot zur Beförderung im 
Schulverkehr. Am Bahnhof erfolgt ein Anschluss von und zu den Zügen und dem Regional-
busverkehr.  

Schul- und Ausbildungsverkehr 

Schulverkehre haben eine besondere Bedeutung für den ÖPNV. Der Schulverkehr ist insge-
samt für sehr hohe Anteile des Fahrgastaufkommens verantwortlich und hat dadurch auch 
eine hohe Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV. Aufgrund raumstruktureller und 
demographischer Veränderungen der letzten Jahre, sind die Rahmenbedingungen für den 
Schulverkehr schwieriger geworden. Folgende Aspekte sind dabei besonders bedeutend und 
wirken sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit aus:  

Â Veränderungen der Schullandschaft mit der Ausweitung von Ganztagsunterricht, 
Standortschließungen, Schulfusionen und Kooperationen sowie die Einrichtung be-
sonderer Bildungsangebote von Schulen führen zu (zeitlich) veränderten Schülerströ-
men, in Verbindung mit Ansprüchen aus der Elternschaft nach umsteigefreien Verbin-
dungen im Schulverkehr. Damit gehen tendenziell ausgeweitete Einzugsbereiche der 
Schulen, eine erschwerte Bündelungsfähigkeit der Verkehre, weitere Wege für Schüle-
rinnen und Schüler und damit insgesamt ein gesteigerter Beförderungsaufwand ein-
her. 

Â In Folge des generellen Preisanstiegs (Kraftstoffe, Löhne und Gehälter, Fahrzeugkos-
ten etc.) nimmt der Aufwand für die Durchführung des ÖPNV und insbesondere des 
Schulverkehrs in Spitzenzeiten zu. Dies gilt v.a. dann, wenn eine hohe Angebotsquali-
tät, z. B. durch eine moderne Fahrzeugflotte, geboten wird. 

Â Die zunehmenden spezifischen Anforderungen der Schülerbeförderung auf der einen 
Seite, wie auch die Anforderungen an die Beförderung für andere Fahrtzwecke (vor 
allem Berufs- und Freizeitverkehre) auf der anderen Seite, führen zu einer schwieriger 
werdenden Kombination bzw. Integration der einzelnen Fahrtzwecke. Zu lösen ist dies 
häufig nur durch Zusatzangebote mit entsprechenden Sprungkosten und damit insge-
samt steigendem Aufwand. 
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Â Das daraus resultierende Missverhältnis zwischen Aufwand und Erträgen wird zu-
künftig größer und kann durch den Aufgabenträger und Träger der Schülerbeförde-
rung aufgrund der eigenen Finanzsituation und der Kommunen zunehmend nicht 
mehr kompensiert werden. 

Die Anforderungen an die Ausgestaltung des Schulverkehrs sind in den Satzungen über die 
Schülerbeförderung der Landkreise formuliert. 

3.2.3 Tarif, Vertriebssystem und Fahrgastinformation 

Tarif 

Die Organisation des Vertriebes ist Aufgabe des VSN und wird durch die Verkehrsunterneh-
men abgewickelt. Tariflich ist das Verbandsgebiet gemeinsam mit der Stadt Göttingen in den 
Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN) integriert. Nach dem Motto ăEin Fahrschein für 
Bus & Bahnò wurde am 01.04.1999 der gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen der Re-
gion entwickelte Verbundtarif eingeführt. Dazu ist der Verbundraum in Tarifpunkte einge-
teilt, die sich an Gemeinde- bzw. Ortsteilgrenzen orientieren. Zwischen diesen Tarifpunkten 
sind neun Preisstufen (+ Göttingen, + City-Tarif) festgelegt. Der Hauptvorteil für den Kunden 
ist die Benutzung von Regionalbus, Stadtbus und Bahn mit nur einer Fahrkarte, da in jeder 
Fahrkarte im Bereich des VSN im Ausgangs- und im Zieltarifpunkt die Benutzung der Stadt-
verkehre bzw. der Zubringerlinien der Regionalbusse bereits mit enthalten ist. 

Nicht nur die Städte und Gemeinden in den drei beteiligten südniedersächsischen Landkrei-
sen sind in den Verbundtarif integriert, auch Seesen im Landkreis Goslar und verschiedene 
hessische Gemeinden können mit VSN-Fahrkarten erreicht werden. Eine günstige Lösung 
konnte insbesondere für den Übergangsbereich zum benachbarten Nordhessischen Ver-
kehrsVerbund (NVV) gefunden werden, indem sich der Tarif nicht an der Landesgrenze, son-
dern an den Fahrgastströmen und damit am direkten Kundeninteresse orientiert. Es gibt kei-
nen separaten Übergangstarif, sondern die Gemeinden in diesem Bereich wurden einem der 
beiden Verbünde zugeordnet: So wird für die nordhessischen Städte und Gemeinden Bad 
Karlshafen, Eichenberg, Wesertal und Witzenhausen bei Fahrten nach Südniedersachsen 
der VSN-Tarif angewendet. Andererseits gelten die Tickets des NVV auch in Hann. Münden 
und in der Gemeinde Staufenberg, d.h. in Niedersachsen. 

Das Fahrscheinsortiment im VSN berücksichtigt die Bedürfnisse verschiedener Nutzergrup-
pen. Folgende Fahrkarten sind erhältlich: 

Â Einzelkarte für 1 Person ð für eine Hin- oder Rückfahrt. 

Â 4er-Karte wie vier Einzelkarten ð jedoch günstiger gegenüber der Einzelkarte. 

Â 8er-Karte wie acht Einzelkarten ð jedoch günstiger gegenüber Einzelkarte und 4er-
Karte. 

Â Tageskarte für eine Person ð für beliebig viele Fahrten am Gültigkeitstag innerhalb 
des Geltungsbereichs bis Betriebsschluss. 
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Â Kleingruppenkarte für bis zu fünf Personen ð für beliebig viele Fahrten am Gültigkeits-
tag innerhalb des Geltungsbereichs bis Betriebsschluss. 

Â 7-Tage-Karte für eine Person (übertragbar) ð für beliebig viele Fahrten innerhalb des 
Geltungsbereichs innerhalb von sieben Tagen, unabhängig vom Wochenbeginn. Zu-
sätzlich Mitnahmemöglichkeiten; Wochenkarte rabattiert im Ausbildungsverkehr 

Â SchülerFreizeitkarte für eine Person als Zusatzkarte zur Schülerkarte ð für einen Ka-
lendermonat ab 14 Uhr werktags, an Sonn-, Feier- und Ferientagen ganztags 

Â Monatskarte für eine Person (übertragbar) ð gültig bis zum gleichen Tag des Folgemo-
nats, 12.00 Uhr. Zusätzlich Mitnahmemöglichkeiten; rabattiert im Ausbildungsverkehr 

Â Jahres-Abo für eine Person (übertragbar) ð wie zwölf Monatskarten zum Preis von 
zehn. Zusätzlich Mitnahmemöglichkeiten 

Â VSN-Firmen-Abo: mit Rabattierung ab 5 abgenommenen Abos. 

Â HATIX: Das Harzer Urlaubs-Ticket HATIX gilt seit dem 01.01.2020 auch in den Land-
kreisen Goslar und Göttingen (in den meisten Gemeinden des Altkreises Osterode). 
Den kostenfreien Fahrschein für alle öffentlichen Bus und Straßenbahnlinien im Harz 
erhalten gästebeitragspflichtige Übernachtungsgäste mit der Anmeldung in ihrer Un-
terkunft. Gültig ist es in Verbindung mit dem ausgefüllten Meldeschein bzw. der Gäste-
karte für alle darauf vermerkten Personen in den Landkreisen Harz, Mansfeld-Südharz 
und neuerdings während der Pilotphase bis 2022 auch in den Landkreisen Goslar und 
Göttingen (In den Landkreisen Mansfeld-Südharz und Göttingen ist HATIX nur auf 
ausgewählten Linien gültig). 

Mit Umsetzung der Tarifreform im VSN werden die unter Kapitel 0 benannten zusätzlichen 
Ticketangebote wirksam.  

Die Tickets für den Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen können bei einigen Vorverkaufs-
stellen (siehe https://vsninfo.de/de/fahrkarten/vorverkaufs-und-beratungsstellen) sowie an 
Fahrscheinautomaten und beim Busfahrpersonal erworben werden. Darüber hinaus beste-
hen weitere Beratungsstellen (ohne Verkauf).  

Fahrgastinformation 

Verantwortlich für das Themenfeld Fahrgastinformation ist die VSN GmbH. Für die Fahrgast-
information sind insbesondere folgende (größtenteils etablierten) Informationswege von be-
sonderer Bedeutung: 

Â Regio-Plan - digital sowie als analoger Faltplan für jeden einzelnen Nutzer bzw. als 
zentraler Aushang an den Verknüpfungspunkten 

Â Linienfaltblätter 

Â Informationsfaltblätter zu einzelnen Produkten und besonderen Angeboten 

Â Internetangebot 

Â Servicecenter (mit Präsenz und telefonischer Beratung) 
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Â Aushänge in den Vitrinen an den Verknüpfungspunkten bzw. an den Haltestellenmas-
ten 

Â Dynamische Fahrgastinformationen 

Die Verbesserung der Fahrgastinformationen, insbesondere an Haltestellen sowie in Fahr-
zeugen, zur aktuellen Betriebslage (Abfahrtszeiten, Verspätungen), zu geplanten und unge-
planten Störungen und alternativen Fahrtmöglichkeiten, zu Sonderverkehren sowie zur Ori-
entierung im Haltestellenumfeld, ist ein Handlungsfeld mit kontinuierlicher Weiterentwick-
lung. Als Informationsmedien sind prinzipiell alle Kanäle (Aushänge, Ansagen, dynamische 
Anzeigen und persönliche Informationen an Haltestellen sowie Printmedien, mobiles und 
stationäres Internet) in einem einheitlichen Erscheinungsbild zu nutzen. 

3.3 Nachfrage im ÖPNV 

Nachfragedaten in Form einer aktuellen Verbunderhebung liegen nicht vor. Durch die Ver-
kehrsunternehmen werden zwar anlassbezogen Ein- und Aussteigerzählungen auf verschie-
denen Linien oder Kursen durchgeführt, z.B. um die Kapazitätsauslastung einzelner Fahrten 
zu ermitteln, diese Daten sind jedoch zur Bestimmung der Nachfrage im ÖPNV nicht geeig-
net.  

Hier im NVP kann auf die VSN-Verkaufsstatistik von 2005, 2009, 2012, 2016 und 2019 zurück-
gegriffen werden, in der alle Fahrausweisverkäufe relationsscharf abgebildet sind; durch 
Hochrechnung mit den jeweiligen Nutzungshäufigkeiten der einzelnen Fahrausweisarten 
können die Fahrgastzahlen berechnet werden. Die Entwicklung der Fahrgastnachfrage im 
VSN (ohne Stadtverkehr Göttingen) zeigt nachfolgende Tabelle:  

Â Tabelle 11: Fahrgastnachfrage im VSN 

 2005 2009 2012 2016 2019 

beförderte Schüler 14.587.761 17.252.665 16.582.512 15.461.368 13.707.152 

Fahrgäste (Barver-
kauf) 

2.432.626 2.513.026 2.387.000 2.344.668 2.244.740 

Fahrgäste (Zeitkarte) 1.064.676 1.315.718 1.353.320 1.479.954 1.510.950 

Barverkauf + Zeit-
karte 

3.497.302 3.828.744 3.740.320 3.824.622 3.785.690 

 

Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass im Zeitraum 2005 - 2008 bei der 
erstmaligen Vergabe der Teilnetze im Verbandsgebiet im größeren Umfang bisherige freige-
stellte Schülerverkehre in den Linienverkehr integriert wurden, worauf der deutliche Zu-
wachs der beförderten Schüler/innen im ÖPNV in diesem Zeitraum zurückzuführen ist. Der 
Rückgang seit 2009, der allerdings teilweise von steigenden Fahrschülerzahlen aufgrund 
von Schulschließungen kompensiert wurde, spiegelt die demografische Entwicklung in die-
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ser Altersgruppe wider. Zu berücksichtigen sind bei der Veränderung der beförderten Schü-
ler jedoch auch die folgenden Rahmenbedingungen: Neue Schülerbeförderungssatzung des 
Landkreises Göttingen nach dem Beitritt des Altkreises Osterrode am Harz mit geänderten 
Anspruchsgrenzen, Einführung des Schülertickets Hessen, Neuregelung der Schülerzeitkar-
ten-Berechnung (fixer Jahreswert gegenüber tatsächlichen Schul- und Ferienwochen),  

Die Bedeutung des Schulverkehrs wird anhand des Vergleichs der Nachfrage in der Schüler-
beförderung und im Jedermannverkerh deutlich. Lediglich 21 % der Fahrgastnachfrage wird 
durch den Jedermannverkehr bestimmt.  

Die insgesamt positive Nachfrageentwicklung im Jedermannverkehr (Bartarif + Zeitkarten) 
im Zeitraum 2005 - 2009 resultierte aus dem starken Anstieg der Fahrgastzahlen im SPNV 
aufgrund der vorgenommenen Angebotsverbesserungen (Verdichtung auf Stundentakt, Ein-
satz moderner Fahrzeuge, Einrichtung neuer Haltepunkte). Dagegen waren auf den meisten 
Regionalbusrelationen sowie überdurchschnittlich in den Stadtverkehren der Mittelzentren 
bereits deutliche Fahrgastrückgänge aufgrund der demografischen Entwicklung zu verzeich-
nen.  Seit 2009 bleibt die Fahrgastnachfrage im Jedermannverkehr konstant, wobei der An-
teil der Zeitkartenverkäufe steigt, während die Barverkäufe zurückgehen. 

Im Jedermannverkehr konzentrieren sich 80 % der Nachfrage (ca. 3 Mio. Fahrgäste) auf die 
100 wichtigsten Relationen im VSN, wobei von insgesamt rund 36.000 möglichen VSN-Tarif-
punktrelationen ca. 2.700 tatsächlich nachgefragt werden. Dagegen werden auf diesen TOP-
100-Relationen nur rund ein Drittel (35,7%) der Schüler/innen befördert; dies verdeutlicht 
die große Bedeutung des Schülerverkehrs in den ÖPNV-Räumen abseits der Hauptachsen. 

Die Relationen mit der stärksten ÖPNV-Nachfrage (exklusive Schülerverkehre) im Ver-
bandsgebiet in 2019 sind: 

- mehr als 200.000 Fahrgäste / a: 

Â Bovenden ð Göttingen 

Â Northeim ð Göttingen 

 

- mehr als 100.000 Fahrgäste / a: 

Â Rosdorf ð Göttingen 

Â Stadtverkehr Northeim 

 

- mehr als 50.000 Fahrgäste / a: 

Â Nörten-Hardenberg ð Göttingen 

Â Einbeck ð Göttingen 

Â Stadtverkehr Hann. Münden 

Â Hann. Münden ð Göttingen 

Â Osterode am Harz ð Herzberg am Harz 

Â Stadtverkehr Holzminden 
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Â Friedland ð Göttingen 

Â Eichenberg ð Göttingen 

Â Witzenhausen ð Göttingen 

Â Duderstadt ð Göttingen 

 

Auf ca. 20 weiteren Relationen werden mehr als 20.000 sowie auf 40 Relationen mehr als 
10.000 Fahrgäste pro Jahr im Jedermannverkehr befördert. 

Die 14 meistgenutzten Relationen (2019) zeigen unterschiedliche Entwicklungen auf. Die 
meisten dieser Relationen verzeichneten nach leichten Zu- und Abnahmen zwischen 50.000 
bis 100.000 Fahrgäste im Jahr 2019. Die Relationen Göttingen ð Bovenden und Göttingen ð 
Northeim nahmen in den letzten Jahren zu und beförderten im Jahr 2019 jeweils über 
250.000 Fahrgäste. Auffällig ist außerdem, dass die Fahrgastzahlen der Relation Göttingen ð 
Rosdorf und die Stadtverkehre in Northeim und Hann. Münden zum Teil stark sanken. 

Aus der Analyse der meistgenutzten Relationen geht insbesondere hervor, dass bis auf Oste-
rode ð Herzberg und die Stadtverkehre Hann. Münden, Northeim und Holzminden alle ande-
ren Relationen Göttingen als Start/Ziel beinhalten. 
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Â Abbildung 4: Entwicklung der Relationen mit über 50.000 Fahrgästen im Jedermannverkehr 

 

-
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2005 2009 2012 2016 2019

Göttingen - Bovenden Göttingen - Northeim

Göttingen - Rosdorf Northeim - Northeim

Göttingen - Nörten-Hardenberg Göttingen - Einbeck-City

Hann.Münden - Hann.Münden Göttingen - Hann.Münden

Osterode am Harz - Herzberg am Harz Holzminden - Holzminden

Göttingen - Friedland Göttingen - Eichenberg

Göttingen - Witzenhausen Göttingen - Duderstadt
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4. Leitbild zur Weiterentwicklung des ÖPNV 

Mit dem Leitbild werden das Selbstverständnis und die Grundprinzipien der Weiterentwick-
lung des ÖPNV im Bereich des ZVSN beschrieben. Es formuliert die anzustrebenden Zielzu-
stände und dient als Grundlage für die notwendige Konkretisierung durch das Anforderungs-
profil. 

4.1.1 Künftige Rolle des ÖPNV 

Der ÖPNV ist integraler Bestandteil des Mobilitätsangebots. Er trägt dazu bei, Standortquali-
täten zu sichern und zu verbessern sowie die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in der Re-
gion zu befriedigen. Zu beachten gilt, dass dabei die Grundversorgung durch den ÖPNV im 
gesamten Bedienungsgebiet, unter Vorbehalt wirtschaftlicher und verkehrlicher Erwägun-
gen, zu gewährleisten ist. Der ÖPNV soll konsequent in seiner Attraktivität gepflegt und ver-
bessert werden. Die Weiterentwicklung des klassischen ÖPNV als Teil eines multimodalen 
Gesamtangebots ist im Gebiet des ZVSN zu forcieren. 

Zentrale Anforderung an die Ausgestaltung des ÖPNV-Angebots ist eine leichte, einfache 
und bequeme Nutzbarkeit durch die Fahrgäste (Ausstattung und Gestaltung von Haltestellen 
und Bahnhöfen, eingesetzte Fahrzeuge sowie leicht verständliche und transparente Infor-
mationen). Der ÖPNV soll nahtloses Reisen ermöglichen und unterstützt die interkommuna-
len und kreisgrenzübergreifenden Verflechtungen in Wirtschaft, Kultur und Freizeit.  

Die Nutzbarkeit des ÖPNV ist für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten, um hierdurch 
deren soziale Teilhabe zu sichern. Der Tarif- und Vertriebsstruktur und dem Fahrkartensorti-
ment kommt dabei eine besondere Rolle zu. Es muss die Balance zwischen bezahlbaren, at-
traktiven Tickets aus Fahrgastperspektive und ökonomischer Nachhaltigkeit, im Sinne einer 
tragfähigen ÖPNV-Finanzierung aus Betreiber- und kommunaler Sicht gefunden werden.  

4.1.2 ÖPNV und Siedlungsstruktur 

Die Attraktivität und die Marktfähigkeit des ÖPNV werden wesentlich von der Siedlungs-
struktur sowie von der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur bestimmt. Damit der ÖPNV die 
ihm zugedachte Rolle und Funktion erfüllen kann, sind Siedlungs- und ÖPNV-Planung eng 
miteinander zu verzahnen. Die wechselseitigen Wirkungen sind bei jeglichen Planungen ð 
einschließlich der Schulentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanungen und vergleichba-
ren raumbedeutsamen Planungen ð zu ermitteln. 

Die Nahverkehrsplanung trägt zu einer nachhaltigen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 
bei und profitiert bei entsprechender Umsetzung auch von dieser. Eine besondere Bedeu-
tung kommt hierbei der Ausweisung von neuen Siedlungsflächen und Gewerbegebieten zu. 
Wenn möglich, sollten diese im Einzugsbereich von Haltestellen leistungsfähiger ÖPNV-
Achsen ausgewiesen werden. Eine nachträgliche ÖPNV-Erschließung von Siedlungs- und 
Gewerbebereichen, die losgelöst vom ÖPNV-Netz entwickelt wurden, ist oftmals verkehrlich 
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schwer zu lösen, mit hohen Kosten verbunden und stellt sich unattraktiv für die Fahrgäste 
dar, aufgrund verlängerter Reisezeiten durch Andienung abseits der Korridore gelegener Er-
weiterungen. 

4.1.3 ÖPNV und Barrierefreiheit 

Wie in Kapitel 2.1 dargelegt, umfasst der Begriff Barrierefreiheit grundsätzlich alle Benutzer-
gruppen mit eingeschränkter Mobilität (z. B. auch hochbetagte Nutzer, gehörlose Personen, 
greifbehinderte Personen, Personen mit Konzentrations- und Orientierungsbeeinträchti-
gung)16. Für all diese ist in der Konsequenz die Möglichkeit zur eigenständigen, selbstbe-
stimmten, unabhängigen und sicheren  

Â Auffindbarkeit,  

Â Zugänglichkeit und  

Â Nutzbarkeit  

des ÖPNV zu gewährleisten. 

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) präzisiert in der aktuellen Fassung mit Gültigkeit 
ab dem 01.01.2013 in Ä 8 ăFºrderung der Verkehrsbedienung und Ausgleich der Verkehrsinte-
ressen im ºffentlichen Personennahverkehrò im Absatz 3 die Anforderungen an den von den 
zuständigen Behörden (Aufgabenträgern) aufzustellenden Nahverkehrsplan (NVP). Der NVP 
muss mit den hier geregelten gesetzlichen Vorgaben die zentrale Planungsfunktion zur 
Schaffung eines ăvollstªndig barrierefreien ¥PNVò ¿bernehmen. Er muss daher aufzeigen 

Â in welchen Zeiträumen bzw. nach welcher Priorisierung die Barrierefreiheit im ÖPNV 
hergestellt werden soll und  

Â wo aus welchen Gründen die Barrierefreiheit als Ausnahme noch nicht erreicht werden 
kann. 

Mit der Novellierung des PBefG sind die Aufgabenträger jedoch vordergründig für die Pla-
nung (Planungsgebot), nicht aber f¿r die Umsetzung der ăvollstªndigen Barrierefreiheitò zu-
ständig. Aus dem NVP ergibt sich kein subjektiver Anspruch zur Umsetzung von Maßnah-
men.17 

Zuständig für die Umsetzung im straßengebundenen ÖPNV sind: 

Â die Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen für den Bereich der Fahrzeuge, 

Â die Straßenbaulastträger (Kommunen, Kreis, Land und Bund) für die Haltestellen, 

Â die Verkehrsunternehmen für die Fahrgastinformation, 

 
16  Vgl. Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und hörgeschädigte Menschen: Schriftenreihe 
ădirektò des Bundesministeriums f¿r Verkehr-, Bau- und Stadtentwicklung; Heft 64/ 2008. 

17  Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV der kommunalen Spitzenverbände (BAG): Vollständige Barrierefrei-
heit im ÖPNV - Hinweise für die ÖPNV-Aufgabenträger zum Umgang mit der Zielbestimmung des novellier-
ten PBefG; Handreichung, erstellt durch eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe, September 2014. 
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Â die Verkehrsunternehmen für die Schulung des Fahr- und Servicepersonals (und somit 
für deren Kenntnisse und Fähigkeiten). 

Der Aufgabenträger formuliert über den NVP, die Vorabbekanntmachung und/ oder über die 
Vergabeunterlagen (ÖDA) seine Anforderungen an die Fahrzeugausstattung, die Fahrgastin-
formation und die Personalschulung.  

Der Gesetzgeber hat mit der Novellierung des PBefG keine neue fachliche Qualität für Barri-
erefreiheit definiert. ăBarrierefreiheitò bleibt ein Prozess und wird sich auch in Zukunft mit 
dem Stand der Technik weiterentwickeln18.  Die Schaffung der ăBarrierefreiheitò ist mitunter 
ein planerischer Kompromiss der verschiedenen Anforderungen der unterschiedlich mobili-
tätseingeschränkten Fahrgäste. Der Anspruch ist somit, ein Optimum für möglichst viele 
Menschen zu erreichen. Eine ăvollstªndige Barrierefreiheitò im Sinne einer absoluten Frei-
heit von Hemmnissen für alle Formen von Mobilitätseinschränkungen erscheint dagegen auf 
absehbare Zeit (noch) nicht möglich. Die Schaffung der Barrierefreiheit im ÖPNV dient dabei 
nicht nur den Nutzern mit Beeinträchtigungen, sondern allen Fahrgästen. 

4.1.4 ÖPNV-Angebot und Infrastruktur 

Das Rückgrat des ÖPNV bildet der Schienenpersonenverkehr. Buslinien nehmen die Auf-
gabe der flächenhaften Erschließung sowie ð in wichtigen, nicht im Schienenverkehr be-
dienten Relationen ð der Verbindung zwischen zentralen Orten sowie der Anbindung der 
Ortsteile an die Hauptorte wahr. Dabei sind Erschließungs- und Verbindungsfunktionen so 
weit als möglich zu entflechten. Die Erschließungsfunktion kann unter gewissen Umständen 
auch durch intermodale Angebote wie Bike+Ride abgedeckt werden, unter der Vorausset-
zung, dass die Rahmenbedingungen stimmen, z. B. durch sichere Abstellanlangen und si-
chere Radverkehrsverbindungen19.  

Schienen- und Busangebote sind so aufeinander abzustimmen, dass in den Haupt-Nachfra-
gerelationen bzw. -zeiten zuverlässige Umsteigeverbindungen mit kurzen Gesamtreisezeiten 
gewährleistet werden. Das Angebot ist so zu bemessen, dass große Teile der Mobilitätsnach-
frage für sämtliche Wegezwecke mit dem ÖPNV in angemessener Qualität befriedigt werden 
können. Örtliche und teilräumliche Besonderheiten (z. B. besondere Arbeitszeiten, Schulun-
terrichtszeiten, Räume mit besonderen demographischen Herausforderungen, Topographie 
etc.) sind bei der Angebotsausgestaltung und Infrastrukturausstattung ggf. zu berücksichti-
gen. Der Erhalt und die Verbesserung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des ÖPNV-Sys-
tems durch die Festlegung von Haltestellenstandards (Zustand, Ausstattung, Gestaltung, 
Lage und Erreichbarkeit) sowie Fahrzeug- und Qualitätsstandards sichern dieses. Hierfür ist 
die Festlegung geeigneter Umsteige- und Verknüpfungspunkte im ÖPNV-Netz einschließlich 

 
18  Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV der kommunalen Spitzenverbände (BAG): Vollständige Barrierefrei-

heit im ÖPNV - Hinweise für die ÖPNV-Aufgabenträger zum Umgang mit der Zielbestimmung des novellier-
ten PBefG; Handreichung, erstellt durch eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe, September 2014. 

19  Vgl. Team Red (2016): Masterplan ăZukunftsfªhiger Radverkehrò - Planung und Gestaltung der intermodalen 
Knotenpunkte in den Landkreisen Göttingen und Osterode am Harz 
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der Definition von Ausstattungs- und Verknüpfungsstandards (Umsteigezeiten und -wege, 
Anschlusssicherung) ein zentrales Erfordernis. 

4.1.5 ÖPNV und Wirtschaftlichkeit 

Ein Ziel der Fortschreibung des NVP und der Umsetzung der darin beschriebenen Maßnah-
men ist unter anderem die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV. Wesentliche Stra-
tegien sind: 

Â Überprüfung und ggf. Anpassung der Teilnetze. 

Â Die Grundversorgung durch den ÖPNV ist im gesamten Bedienungsgebiet unter wirt-
schaftlichen und verkehrlichen Erwägungen zu gewährleisten. 

Â Investitionen sind konsequent zur Weiterentwicklung des ÖPNV und nach den Ge-
sichtspunkten der verkehrlichen Wirksamkeit und des Nutzens im ÖPNV-Gesamtsys-
tem zu tätigen.  

Â Es wird ein regelmäßiges Monitoring der angebotenen Verkehrsleistungen vollzogen. 
Die Ergebnisse dienen der gezielten Optimierung bzw. Anpassung der Bedienungsan-
gebote. 

Â Zur Steigerung der ÖPNV-Marktausschöpfung auch außerhalb der derzeitigen Nach-
fragespitzen und in Bereichen mit nennenswerten Potenzialen, sind zusätzliche Ange-
bote zu entwickeln, Kapazitäten umzuverteilen oder zu erweitern. 

Â Das Aufgreifen der Aspekte der Nutzer- bzw. Nutznießerfinanzierung auch in Teilbe-
reichen bzw. bezogen auf Einzelaspekte des ÖPNV. 

4.1.6 ÖPNV und Umwelt 

Die Weiterentwicklung des ÖPNV soll die umweltpolitischen Zielsetzungen im Verbandsge-
biet unterstützen, insbesondere im Bereich der Reduktion des CO2-Ausstoßes und der 
Schadstoffbelastungen durch den MIV. Neben dieser Reduzierung, durch die Abnahme des 
MIV-Anteils am Modal-Split, sind zur Stärkung des Vorbildcharakters und der Akzeptanz des 
ÖPNV als umweltfreundliches Verkehrsmittel, die Lärm- und Schadstoff-Emissionen durch 
den ÖPNV schrittweise (soweit wirtschaftlich in angemessenem Umfang realisierbar) durch 
umweltfreundliche Antriebstechniken nachhaltig zu vermindern. Dies ist durch technische 
Maßnahmen in der bestehenden Fahrzeugflotte, durch die Anschaffung von Neufahrzeugen 
mit Euro-VI-Norm und möglichst emissionsarmen Leistungsmerkmalen und Antriebstechni-
ken sowie weiterer Maßnahmen (z. B. durch Einsatz emissionsarmer Reifen und Schulung 
des Fahrpersonals für ein emissionsarmes Fahrverhalten) zu erreichen. 

Auch wenn der ÖPNV per se als umweltfreundliches Verkehrsmittel gilt, kann und muss er 
eigene Beiträge zu einem umweltverträglicheren Verkehrssystem leisten. Erst wenn die 
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Menschen ihr Mobilitätsverhalten ändern, hin zu einer stärkeren Nutzung des Umweltver-
bundes, werden positive Folgeeffekte messbar sein. Eine entsprechende beratende Funk-
tion, , sollte zentral  durch ein Mobilitätsmanagementsystem erfolgen.  

4.1.7 ÖPNV-Organisation 

Um die Qualität und Attraktivität des Produktes ÖPNV zu sichern und zu verbessern, müssen 
alle Akteure im ÖPNV ð Aufgabenträger, benachbarte Aufgabenträger, Verkehrsunterneh-
men, Landkreise, Städte und Gemeinden, Straßenbaulastträger sowie Straßenverkehrsbe-
hörden ð kooperativ und in effizienten Strukturen zusammenarbeiten. Weiterhin werden 
alle bei der Planung des ÖPNV und bei der Erstellung des ÖPNV-Angebots erforderlichen 
Prozesse hinsichtlich Zuständigkeiten und Prozessschritten einschließlich der Kommunika-
tion klar definiert; die Prozesse werden weiterentwickelt, wenn sie sich in der Praxis nicht 
bewähren oder wenn sich Potenziale zu ihrer Verbesserung zeigen. Handlungsleitlinien für 
eine nachhaltige Mobilität werden in der Planung verankert. 

4.1.8 Information, Beratung und Orientierung an Kundenbedürfnissen  

Der ÖPNV sollte die wesentlichen Mobilitätsbedürfnisse zur Zufriedenheit der Bürger in der 
jeweiligen Region erfüllen können. Hierfür sind Informationen über das Angebot und den 
Zugang essenziell. Um einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln 
auf einer Strecke zu gewährleisten und um flexibel das jeweils geeignetste Verkehrsmittel 
auswählen zu können, sind die Informationsangebote verkehrsträgerübergreifend auszuge-
stalten. Folgende Aktivitätsfelder im Bereich Information, Beratung und Orientierung an 
Kundenbedürfnissen (mit teilweise zeitlich unterschiedlichem Entwicklungshorizont) sind 
von zentraler Bedeutung: 

Â Verbesserung der Fahrgastinformationen, insbesondere an Haltestellen, in öffentli-
chen Einrichtungen mit erheblichem ÖPNV-Bezug sowie in den Fahrzeugen, zur aktu-
ellen Betriebslage (Abfahrtszeiten, Verspätungen), zu geplanten und ungeplanten Stö-
rungen und alternativen Fahrtmöglichkeiten, zu Sonderverkehren sowie zur Orientie-
rung im Haltestellenumfeld. Als Informationsmedien sind alle Kanäle (Aushänge, An-
sagen, dynamische Anzeigen und persönliche Informationen an Haltestellen sowie 
Printmedien, mobiles und stationäres Internet) in einem einheitlichen Erscheinungs-
bild zu nutzen.  

Â Stärkung des zielgruppenorientierten Marketings durch leicht zugängliche Mobilitäts-
informationen sowie die gezielte Ansprache, Beratung und Unterstützung großer Ver-
kehrserzeuger wie Schulen, Unternehmen und Freizeiteinrichtungen (Mobilitätsma-
nagement). 

Â Aufbau einer verkehrsmittelübergreifenden Informationsplattform, die dem Nutzer die 
möglichen Verbindungen von A nach B mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln anzeigt 
und vergleicht und dabei auch über Echtzeit-Informationen verfügt und Informationen 
zu Sonderverkehren bzw. Umleitungen u. ä. verbreiten kann. 
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Â Entwicklung von Maßnahmen im Mobilitätsmanagement zur Verankerung von geziel-
ten Angeboten für Unternehmen (inkl. öffentliche Verwaltungen), Schulen und neu 
Hinzugezogene, zwecks Analyse der Mobilitätsnachfrage und darauf aufbauend Maß-
nahmen aus den Bereichen Information, Service, Öffentlichkeitsarbeit sowie Infra-
struktur und Verkehrsangebot. 
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5. Anforderungsprofil 

Das Anforderungsprofil nimmt bei der Fortschreibung des NVP eine elementare Bedeutung 
ein. Hierin wird das ausreichende Verkehrsangebot definiert, das durch die Festlegung von 
Zielen und Rahmenvorgaben für die verschiedenen Themenfelder des ÖPNV-Angebots eine 
verständliche und konkrete Bewertungsgrundlage erhält. Auf Basis des Leitbilds zur Weiter-
entwicklung der Mobilitätsangebote im Gebiet des ZVSN werden Qualitätsstandards formu-
liert, die den Zielzustand des ÖPNV-Angebotes nach Art und Umfang beschreiben, sowie als 
Messlatte für die Bewertung des vorhandenen Nahverkehrsangebots dienen. 

Der Aufgabenträger hat bei der Definition des Zielzustandes verschiedene Rahmenvorgaben 
zu beachten. Dazu zählen insbesondere rechtliche Festlegungen sowie weitere Vorgaben 
und Rahmenbedingungen wie im Kapitel 0 dargelegt. 

Die Standards zum ÖPNV-Angebot gelten grundsätzlich für das gesamte ÖPNV-Angebot im  
ZVSN-Gebiet. Dennoch können wichtige Veränderungen in den das ÖPNV-Angebot beein-
flussenden Faktoren, wie z. B. die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die 
Nachfragestruktur im ÖPNV oder die Wirtschaftlichkeit der Leistungsdurchführung auf 
schwach nachgefragten Verbindungen dazu führen, dass Abweichungen von den Standards 
erforderlich werden. Damit wird der für den Betrieb und die Ausgestaltung des ÖPNV-Ange-
bots notwendige Spielraum erreicht, wenn wichtige Rahmenbedingungen im ÖPNV-Angebot 
Veränderungen unterliegen.  

Inwieweit die im Rahmen der im Anschluss durchgeführten Bewertung festgestellten quali-
tativen und quantitativen Abweichungen von den definierten Qualitätsstandards einen 
Handlungsbedarf begründen, muss aufgrund konkreter Rahmenbedingungen und Prioritä-
ten sowie unter Berücksichtigung finanzieller und wirtschaftlicher Aspekte entschieden wer-
den. 

Im Folgenden werden die Ziele und Beurteilungsmerkmale des Anforderungsprofils nach 
Themenfeldern geordnet dargestellt. Die Grundlage bilden dabei die im vorhergehenden 
dritten NVP des ZVSN aus dem Jahre 2017 benannten Themenfelder und formulierten Stan-
dards sowie Erkenntnisse und Zwischenanalysen der bestehenden Nahverkehrspläne des 
ZVSN und des Landkreises Holzminden Es werden daher auch neue Themenfelder aufge-
nommen, bestehende Standards werden überprüft, weiterentwickelt und gegebenenfalls 
neu abgeleitet. 

5.1 Entwicklung der Netzhierarchie 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Raumstrukturanalyse, der siedlungsstrukturellen Glie-
derung und den Pendlerrelationen wird die Netzhierarchie im ÖPNV abgeleitet, die für die 
Formulierung der Standards der Bedienungsqualität des ÖPNV-Angebots von maßgebend 
ist. In einem ersten Schritt werden die Verkehrskorridore im ÖPNV definiert. Diese beinhal-
ten sowohl das Angebot im Schienen- als auch im Busverkehr. 
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Die aus der Raumstrukturanalyse abgeleiteten Netzfunktionen (vgl. Kapitel 3.1 ff) unterteilen 
sich wie folgt: 

Â Tabelle 12: Hierarchie der Verkehrskorridore im ÖPNV für das Gebiet des ZVSN und angrenzen-
der Bereiche 

Verkehre mit verbindendem Charakter 

Korridorkategorie Charakterisierung 

Achse  ¶ Relationen zwischen Oberzentren, zwischen Ober- und Mittelzen-
tren und zwischen Mittelzentren mit ausgeprägter Quelle-/Zielbe-
ziehung 

¶ Direkte Verbindungen mit hohem Nachfragepotenzial 

¶ Erschließungsfunktion wird innerhalb des Bedienungskorridors 
nur auf direktem Linienweg übernommen; bedeutende Sonder-
ziele können hiervon ausgenommen werden 

Hauptverbindung ¶ Relationen zwischen Ober- und Mittelzentren, zwischen Mittelzen-
tren, zwischen Grund- bzw. ländlichen Zentren und Oberzentren, 
zwischen Mittel- und Grundzentren, mit bedeutender Quelle-/Ziel-
beziehung 

¶ Möglichst direkte Verbindungen mit erhöhtem Nachfragepotenzial, 
können in Teilabschnitten Erschließungsfunktion in angrenzen-
den Bereichen übernehmen 

Nebenverbindung ¶ Gemeindeübergreifende Verbindungen mit Erschließungsfunktion 

¶ Verbindungen mit moderatem Nachfragepotenzial bzw. moderater 
Quelle-/Zielbeziehung 

Erschließungsverkehr / 
bedarfsgerechter Ver-
kehr (mit Bezug zu den 
Achsen, Haupt- und Ne-
benverbindungen)  

¶ Anbindung von Ortsteilen an ihren Hauptort 

¶ Verbindungen mit zeitlicher und/oder örtliche Sondernachfrage 
(bspw. Schulverkehre) 

  

Die Hierarchisierung der Verkehrskorridore im ÖPNV, wie sie für das Gebiet des ZVSN abge-
leitet wurde, wird auf der folgenden Abbildung 5 dargestellt. 
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Â Abbildung 5: Hierarchie der Verkehrskorridore im ÖPNV im Gebiet des ZVSN20 

 

Auf Basis der Hierarchisierung der Verkehrskorridore im ÖPNV wird in den weiteren Ar-
beitsschritten das Liniennetz im ÖPNV abgeleitet.  

 
20  Kartengrundlage Regio-Plan (Stand April 2010) 




















































































































































































































